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Vorwort Radverkehrskonzept für die Gemeinde Moormerland 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Klimaschutz ist eine der größten Herausforderungen der Zukunft. 

Das Fahrrad boomt momentan mehr denn je und gewinnt sowohl 

im Alltags- als auch im Freizeitverkehr an Stellenwert. Durch die 

Förderung des Radverkehrs können wir einen weiteren Beitrag zum 

Klimaschutz leisten. Die Verlagerung eines Teils des motorisierten 

Individualverkehrs auf den Radverkehr birgt ein deutliches Poten-

zial zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes.  

Dabei hat der Radverkehr in einer ländlich geprägten Gemeinde wie 

Moormerland durchaus eine traditionelle Bedeutung. Da kein flä-

chenmäßig attraktives ÖPNV-Angebot sichergestellt werden kann, 

gewinnt das Fahrrad oft an Bedeutung und sichert eine individuelle, 

unabhängige Mobilität.  

Die Herausforderungen liegen meist in den fehlenden sicheren überörtlichen Radverkehrsverbindungen, 

schmalen Straßen mit geringen Überholabständen und hohen Geschwindigkeiten. Inner- sowie außerorts 

benötigt es daher direkte, komfortable sowie sichere Verbindungen, um attraktive Bedingungen für Rad-

fahrende zu schaffen. 

Mit einem Radverkehrskonzept möchten wir entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, um das Rad-

fahren sicherer und attraktiver zu gestalten. Wir hoffen, somit zukünftig noch mehr Menschen zum Um-

steigen auf das Fahrrad motivieren zu können.   

Das vorliegende Radverkehrskonzept mit seinem umfassenden Maßnahmenkatalog wurde in einem um-

fangreichen konstruktiven Prozess unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und von Expertinnen 

und Experten erstellt. Für diese intensive Mitwirkung und die vielen guten Ideen danke ich an dieser Stelle 

allen Beteiligten herzlich.  

Es ist klar, dass die Vielzahl der in diesem Konzept vorgeschlagenen Maßnahmen nicht von heute auf 

morgen umsetzbar sein wird, zumal dafür sehr viel Geld erforderlich ist. Das Konzept bietet jedoch uns 

und den anderen Planungsträgern eine konkrete Orientierung auf dem Weg zur weiteren Entwicklung, 

Förderung und Ausbau des Radverkehrs in Moormerland. Dabei haben die Ziele und auch die Hand-

lungsempfehlungen eine langfristige Gültigkeit und bilden eine Grundlage für kurzfristige und mittelfristige 

(Zeitraum in 5-10 Jahren) sowie langfristige Entscheidungen, die in 10-15 Jahren getroffen werden. 

Abschließend möchte ich mich beim Ingenieurbüro Schütter, Schwerdhelm & Wolters sowie dem Projekt-

team für die professionelle Zusammenarbeit und zielführende Erarbeitung dieses Konzeptes danken.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hendrik Schulz
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Abkürzungsverzeichnis 

 

Verwendete Richtlinien, Empfehlungen, Merkblätter und Hinweise: 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): 

¶ Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015); Ausgabe 2015 

¶ Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN); Ausgabe 2008 

¶ Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL); Ausgabe 2012 

¶ Richtlinien für die Anlage von Gemeindestraßen (RASt 06); Ausgabe 2006 

¶ Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA); Ausgabe 2015 

¶ Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA); Ausgabe 2010 

¶ Empfehlungen zur Anwendung und Weiterentwicklung von FGSV-Veröffentlichungen im Bereich Verkehr zur 

Erreichung von Klimaschutzzielen (E Klima 2022), Ausgabe 2022 

¶ Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA); Ausgabe 2002 

¶ Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR 23), Ausgabe 2023 

¶ Merkblatt zur Örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M UKo); Ausgabe 2012 

¶ Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren; Ausgabe 2006 

¶ Hinweise zur einheitlichen Bewertung von Radverkehrsanlagen (H EBRA); Ausgabe 2021 

¶ Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV), Ausgabe 2021 

¶ Hinweise zum Fahrradparken; Ausgabe 2012 

¶ Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr; Ausgabe 1998 

  

bspw. beispielsweise MIV Motorisierter Individualverkehr 

bzw. beziehungsweise Pkw Personenkraftwagen 

ca. circa RVK Radverkehrskonzept 

d. h. das heißt Sph Spitzenstunden des Verkehres 

EKL Entwurfsklasse Str. Straße 

FG-LSA Fußgänger LSA StVO Straßenverkehrsordnung 

ggf. gegebenenfalls u. a. unter anderem  

h Stunde v. a. vor allem 

i. d. R. in der Regel vgl. vergleiche 

Kfz Kraftfahrzeug VwV-StVO Verwaltungsvorschrift zur StVO 

km Kilometer  VZ Verkehrszeichen 

km/h Kilometer / Stunde Vzul. Zulässige Höchstgeschwindigkeit 

Lkw Lastkraftwagen z. B. zum Beispiel 

LSA Lichtsignalanlage z. T. Zum Teil 

m Meter zzgl. zuzüglich 
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1 Einleitung 

1.1 Situation 

Mit dem Auftrag zur Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes möchte sich die Gemeinde Moormerland 

in Bezug auf eine nachhaltige Mobilität mit neuen Herausforderungen und den vorhandenen Bedürfnissen 

auseinandersetzen und darauf angemessene Antworten finden. Zu diesen Herausforderungen gehören 

unter anderem die Sicherung und Entwicklung als attraktiver Wohn- und Arbeitsort, die gesellschaftlichen 

Veränderungen durch den demographischen und strukturellen Wandel, die soziale Integration sowie die 

wichtigen Themen Klimawandel, Energie- und Verkehrswende. Diese Dinge münden in einem veränder-

ten Wertebewusstsein der Gesellschaft, in dem Radverkehr ein hoher Stellenwert beigemessen wird. 

Auch wenn das Radverkehrskonzept vorrangig auf den Alltagsradverkehr hin ausgerichtet ist, wird die 

hohe Bedeutung der touristischen Radverkehre in der Gemeinde Moormerland gewürdigt und berück-

sichtigt. Bei attraktiven Verbindungen ist fast im gesamten Gemeindegebiet immer von einer Überlage-

rung von Alltagsradverkehren und touristischen Radverkehren auszugehen. In Teilen kann auch eine 

Bündelung von Routen sinnvoll sein, in dem möglicherweise auch die Umlegung touristischer Routen auf 

Hauptradrouten geprüft werden könnte. Dies gilt umso mehr, da durch die vorhandenen räumlichen Bar-

rieren im Gemeindegebiet (u. a. Kanäle & A 31) viele Restriktionen hinsichtlich möglicher Verbindungen 

vorliegen. 

Das entwickelte Radverkehrsnetz mit Handlungsempfehlungen zu einzelnen Punkten, Abschnitten und 

Routen und einer Priorisierung soll zukünftig zur Orientierung der Radverkehrsförderung innerhalb der 

Gemeinde Moormerland und gleichzeitig als Grundlage für mögliche Förderanträge dienen. 

 

1.2 Aufgabenstellung 

Der Wunsch nach sicheren und attraktiven Radverkehrsverbindungen zwischen den Ortsteilen und dem 

Ortszentrum von Warsingsfehn als Grundzentrum ist die Zielstellung für die Erarbeitung des Radver-

kehrskonzeptes für die Gemeinde Moormerland. Auch die Erreichbarkeiten der Mittelzentren Emden und 

Leer sowie der Nachbargemeinden spielen eine Rolle bei der Begutachtung des Radverkehrsnetzes. 

Um dies zu erreichen, sollen die folgenden Arbeitsschritte durchgeführt werden: 

¶ Erhebung und Dokumentation der vorhandenen Infrastruktur, der Ausstattung (z. B. Radabstellanla-

gen), sowie von Informationen und Serviceangeboten für den Radverkehr 

¶ Analyse des Unfallgeschehens mit Fahrradbeteiligung 

¶ Definition zukünftig anzustrebender Standards für den Radverkehr 

¶ Definition eines Radverkehrsnetzes für den Alltagsradverkehr 

¶ Ableitung von Handlungsempfehlungen für das Radverkehrsnetz 

¶ Priorisierung der Handlungsempfehlungen nach Kostenrahmen, Dringlichkeit und Zuständigkeit 

¶ Entwicklung einer Umsetzungsstrategie 

¶ Begleitung des Radverkehrskonzeptes durch einen Arbeitskreis 
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1.3 Untersuchungsgebiet 

Die Gemeinde Moormerland liegt im Landkreis Leer ca. 9 Kilometer nördlich der Kreisstadt Leer und 

ca. 20 Kilometer südöstlich der Stadt Emden, wobei die Entfernungen aus einzelnen Ortsteilen nach oben 

oder unten abweichen (vgl. Abbildung 1). Untersuchungsgebiet ist das gesamte Gemeindegebiet. Dieses 

grenzt im Nordwesten an die Stadt Emden, im Norden an die Gemeinden Ihlow und Großefehn im Land-

kreis Aurich, im Osten an die Samtgemeinde Hesel, im Süden an die Stadt Leer und im Westen - getrennt 

durch die Ems - an die Gemeinde Jemgum im Landkreis Leer. 

Die Gemeinde Moormerland erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 122 km² und hat ca. 24.050 Einwoh-

ner1 (EW). Die 11 Ortsteile sind Boekzetelerfehn (ca. 750 EW), Gandersum (ca. 85 EW), Hatshausen (ca. 

600 EW), Jheringsfehn (ca. 2.440 EW), Neermoor (ca. 4.750 EW), Oldersum (ca. 1.530 EW), Rorichum 

(ca. 440 EW), Terborg (ca. 105 EW), Tergast (ca. 460 EW), Veenhusen (ca. 4.160 EW) und Warsingsfehn 

(ca. 7.950 EW)2. 

Das Ortszentrum von Warsingsfehn ist als Grundzentrum eingeordnet und stellt mit der Versorgung des 

täglichen und periodischen Bedarfs, viele Arbeitsplätze sowie weiteren Einrichtungen wie Verwaltung und 

Schulen sowie auch auf Basis der Einwohnerzahlen den Hauptort der Gemeinde Moormerland dar. Aus 

den Ortsteilen ist Warsingsfehn in Entfernungen bis zu 10 Kilometern erreichbar, was einer gut mit dem 

Fahrrad und insbesondere mit dem Pedelec, zu bewältigenden Strecken entspricht. Die topografischen 

Bedingungen ohne größere Steigungen und die landschaftlich ansprechende Lage lassen auf ein grund-

sätzlich hohes Radverkehrspotenzial schließen. 

Im Westen wird das Gemeindegebiet von der Ems begrenzt. Zudem stellen das Fehntjer Tief und der 

Sauteler Kanal zwei größere Fließgewässer dar, die als räumliche Barrieren wirken. Darüber hinaus be-

stehen eine Vielzahl von Fehnkanälen und Wieken. Die Gemeinde Moormerland wird weiterhin von Sü-

den in Richtung Nordwesten von der A 31 durchzogen und südlich zur Stadt Leer durch die A 31 / A 28 

begrenzt. 

  

 
1
 Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen; Stichtag: 30.06.2023, abgerufen am 02.01.2024 

2
 Quelle: https://www.moormerland.de/rathaus/geschichte, Stand: 31.12.2016, abgerufen am 02.01.2024 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fehntjer_Tief
https://www.moormerland.de/rathaus/geschichte


 

 

IRS | Ingenieurbüro Schütter, Schwerdhelm & Wolters PartG mbB ï Beratende Ingenieure Seite 11 

 
RVK Moormerland 

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet 
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1.4 Vorgehensweise 

Das Radverkehrskonzept gliedert sich methodisch in die Kapitel 2 - 11. 

Folgende Themen und Inhalte werden im Konzept behandelt: 

   Rahmenbedingungen der Radverkehrsplanung 

Das Kapitel 2 gibt einen Überblick über die Rahmenbedingungen, innerhalb dessen 

sich die Radverkehrsplanung einordnet. Neben allgemeinen Zielen und Vorteilen des 

Radverkehrs werden aktuelle Entwicklungen aufgezeigt, die rechtlichen Grundlagen 

dargestellt und einige wichtige Entwurfsgrundlagen vermittelt. 

   Bestandserhebungen und Netzanalyse 

Die Kapitel 3, 4 & 5 beschäftigen sich mit der Analyse des bestehenden  

Radverkehrsnetzes: 

¶ Aufzeigen vorhandener Netzplanungen 

¶ Erhebung und Analyse der vorhandenen Infrastruktur  

¶ Analyse der Verkehrssicherheit und der Unfallsituation des Radverkehrs 

¶ Darstellung des Straßennetzes (nach Baulastträgern) und vorhandener Daten. 

   Beteiligungsformate 

In diesem Kapitel werden die Vorgehensweise und die Ergebnisse der verschiedenen 

Beteiligungsformate zusammengefasst: 

¶ Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt durch eine Auftaktveranstaltung sowie 

anschließend eine Online-Beteiligung in Form eines Fragebogens. Die For-

mate zielten darauf ab, die Bedürfnisse und das Wissen der Menschen vor Ort 

im Radverkehrskonzept einzubeziehen. 

¶ Ein Arbeitskreis unter Beteiligung örtlicher Akteure begleitete die Erstellung des 

Radverkehrskonzeptes, um das Fachwissen vor Ort einzubeziehen und Ziele 

zu definieren. 

   Leitbild, Zielkonzept, Umsetzungsstrategien und Handlungsempfehlungen 

Diese Kapitel fassen auf der Basis des formulierten Leitbildes das Zielkonzept und 

Handlungsempfehlungen für den Radverkehr in der Gemeinde Moormerland zusam-

men und geben Hinweise zur Umsetzung und zu Fördermöglichkeiten. 
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2 Rahmenbedingungen der Radverkehrsplanung  

Motivation  

Radverkehr hat zahlreiche positive Auswirkungen auf die Umwelt, auf eine nachhaltige Gesellschafts- 

und Verkehrsstruktur und nicht zuletzt auf die Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden. Zudem ist 

die Bereitstellung von Infrastruktur für den Radverkehr im Vergleich zu derer des motorisierten Verkehrs 

ausgesprochen günstig. 

Die möglichen Fördermaßnahmen des Radverkehrs umfassen sowohl die verkehrsplanerische Gestal-

tung der Infrastruktur als auch eine Vielzahl von begleitenden Maßnahmen der verkehrspolitischen Mei-

nungsbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Der Fuß- und Radverkehr soll möglichst selbstverständlich in Le-

bensabläufe integrierbar und durch ein gutes Mobilitätsklimas gestärkt werden. Subjektive Hinderungs-

gründe für das Radfahren sollen durch die Schaffung guter Voraussetzungen und begleitende Öffentlich-

keitsarbeit abgebaut werden. 

Soziale Nachhaltigkeit und Teilhabe 

In einem fahrradfreundlichen Umfeld können sich auch Kinder und ältere Menschen sicher und leicht 

bewegen und sind in geringerem Maße auf andere angewiesen. Radverkehr ist in diesem Sinne ein wich-

tiger Baustein einer eigenständigen Mobilität mit besonderen Ansprüchen an die Verkehrssicherheit. För-

derlich ist dabei die Erhaltung und Stärkung kleinräumiger (Versorgungs-)Strukturen und kurzer Wege. 

Ökonomische Nachhaltigkeit 

Der Besitz und die Nutzung eines Fahrzeugs verursachen dem Eigentümer und der Allgemeinheit Kosten. 

Die individuellen Nutzungskosten eines Fahrrades liegen bei ca. 0,10 ú je zur¿ckgelegtem Kilometer inkl. 

der gesamten Ausstattung3. Die Nutzungskosten eines Pkw liegen laut ADAC-Autokosten-Rechner4 unter 

Berücksichtigung von Wertverlust, Reparatur, etc. zwischen ca. 0,30 ú und deutlich ¿ber 1,00 ú je Kilo-

meter für durchschnittlich genutzte Mittelklassewagen. 

Radverkehr verursacht darüber hinaus keine beachtenswerten externen Kosten, wohingegen Pkw-Fahr-

ten im Durchschnitt ca. 10 Cent pro Kilometer an externen Kosten verursachen. Zu den externen Kosten 

gehören u. a. Natur, Lärm, Unfallkosten, Luft und Klima sowie auch Gesundheitskosten5. 

Einige Studien zeigen auf, dass Investitionen in den Fuß- und Radverkehr durch ein hohes Nutzen-Kos-

ten-Verhältnis lohnend für Kommunen als auch Betriebe sind. Die positiven Wirkungen im Verhältnis zu 

z.  B. Gesundheitskosten, Krankenständen und Staukosten sind jeweils größer als die zu investierenden 

Kosten. Auch in Bezug auf den örtlichen Handel gibt es einige Studien6 die belegen, dass durch die 

Förderung des Radverkehrs eine hohe lokale Wertschöpfung in Geschäften besteht. 

 

 
3
 BMVBS (Hrsg.) 2008: Kosten-Nutzen-Analyse: Bewertung der Effizienz von Radverkehrsmaßnahmen 

4
 https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/autokosten/, abgerufen am 22.04.2024 

5
 https://www.allianz-pro-schiene.de/glossar/externe-kosten/, abgerufen am 22.04.2024 

6
 z. B.: https://ecf.com/groups/shopping-bike-best-friend-your-city-centre, abgerufen am 22.04.2024 

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/autokosten/
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Ökologische Nachhaltigkeit 

Das Einsparpotential von Kohlendioxid (CO2) und anderen Schadstoffen durch das Fahrrad ist beachtlich. 

Ein Verkehrsträgervergleich zeigt, dass durch Rad- und Fußverkehr rund 140 g Treibhausgas-Emissio-

nen pro Personenkilometer gegenüber der Nutzung des Pkw eingespart werden können. In der Praxis 

bedeutet dies z. B., dass ein Berufspendler bei einem Arbeitsweg von 5 km mit dem Rad im Jahr rund 

300 kg CO2-Emissionen im Vergleich zur Nutzung des Pkw einsparen kann7
. Radverkehr ist gemeinsam 

mit dem Fußverkehr die klimaschonendste Fortbewegungsart. Unter Berücksichtigung, dass das Auto in 

mehr als 40 % aller Fälle für Fahrten unter 5 km genutzt wird8
 und auf diesen Distanzen das Rad ein 

ideales Alltagsverkehrsmittel darstellt, lässt sich ein deutliches Umsteigepotenzial auch in der Gemeinde 

Moormerland erkennen. Das Fahrrad verursacht keinen Lärm und braucht deutlich weniger Stellfläche 

als ein Pkw. Besonders in Bereichen mit angestrebter hoher Aufenthalts- und Lebensqualität wie in Orts-

zentren und Wohngebieten kann die Steigerung des Radverkehrsanteils einen wichtigen Beitrag zur Re-

duzierung von Emissionen leisten. 

Verkehrssicherheit 

Ob Menschen das Fahrrad als Verkehrsmittel für alltägliche Wege nutzen, hängt stark davon ab, ob sie 

sich auf diesen Wegen sicher fühlen. Wenn die Bedingungen entsprechend gut sind, besteht ein großes 

Potenzial zur Verlagerung von Fahrten auf das Fahrrad. Länder mit hohen Radverkehrsanteilen weisen 

i. d. R. eine geringere Unfallgefährdung von Radfahrenden auf als Länder mit geringeren Radverkehrs-

anteilen. Dies hängt neben häufig vorhandener und geeigneter Radverkehrsinfrastruktur auch damit zu-

sammen, dass Radverkehr ein stets gegenwärtiger, sichtbarer Teil des Straßenverkehrs und gesellschaft-

lichen Lebens ist und dementsprechend bewusster wahrgenommen wird. 

Gesundheit 

Regelmäßige idealerweise tägliche Bewegung von mind. 30 Minuten, wie es die WHO empfiehlt, stärkt 

das Herz-Kreislauf-System. Im Beruf bewegen sich viele Menschen nicht ausreichend genug. Das Fahr-

rad ist geeignet, dem entgegenzuwirken. In fahrradfreundlichen Betrieben konnte beispielsweise festge-

stellt werden, dass Mitarbeitende, die ganzjährig mit dem Rad zur Arbeit fuhren, im Durchschnitt deutlich 

weniger krank waren, was sich positiv auf die Leistungsfähigkeit und Kosten der Betriebe auswirkt9
. 

Technik 

Die seit einigen Jahren zunehmende Dynamik in der Marktentwicklung der Elektromobilität, also von E-

Bikes, sorgt für eine Vergrößerung der zurücklegbaren Distanzen und der Transportmöglichkeiten durch 

Lastenräder. Die topografischen Voraussetzungen in der Gemeinde Moormerland sind für den Radver-

kehr ohnehin sehr gut geeignet. Kleinere Steigungen oder Gegenwind verlieren mit dem Pedelec ihre 

ĂKraftñ und so wird die tägliche Nutzung für mehr Menschen zu einer praktikablen Option - auch über 

längere Strecken. 

 
7
 https://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/niedersachsen/co2rechner.php, abgerufen am 22.04.2024 

8
 https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/archive/pdf/MiD2017_Analyse_zum_Rad_und_Fussverkehr.pdf, abgerufen am 22.04.2024 

9
 https://www.aktivmobil-bw.de/aktuelles/news/radfahrer-sind-weniger-krank/, abgerufen am 22.04.2024 
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Mobilität von Kindern 

Mit dem Fahrrad entdecken Kinder ihre Umwelt und können eigenständig mobil sein. Kinder, die körper-

lich aktiv sind, stärken darüber hinaus Muskulatur, Gleichgewichtssinn und das Herz-Kreislaufsystem. 

Studien zufolge verbessert Radfahren bei Kindern das Körpergefühl, macht sie selbstbewusster und die 

Koordination der Bewegungen trainiert dabei auch das Gehirn; ihre Zellen sind besser verschaltet und 

damit leistungsfähiger10. Weiterhin zeigt sich, dass Rad fahrende Kinder auch mit zunehmendem Alter 

tendenziell eher das Fahrrad für die Alltagsmobilität nutzen und dabei sicherer unterwegs sind. 

 

2.1 Zahlen, Daten, Fakten 

Radverkehr steht aktuell auf nahezu allen Ebenen in einem starken gesellschaftlichen Fokus. Die aktuel-

len Entwicklungen zeigen vielschichtige Chancen aber auch Handlungsbedarfe auf, um der zukünftigen 

Bedeutung des Radverkehrs gerecht zu werden. Der Radverkehrsanteil am Modal-Split (Anteil der Ver-

kehrsmittel am Gesamtverkehrsaufkommen) bezogen 

auf die Anzahl zurückgelegter Wege betrug 2017 in 

Niedersachen rund 15 % (vgl. Abbildung 2). Verkehrs-

forscher prognostizieren, dass in Städten bis zu 30 % 

der aktuellen Pkw-Fahrten auf den Radverkehr verla-

gert werden könnten. Die Erschließung dieses Poten-

zials zur Entlastung der Umwelt und der Menschen ist 

eine wichtige Aufgabe der aktuellen Stadt- und Ver-

kehrsplanung. Dass sich dieses Ziel erreichen lässt, 

zeigt sich in Städten wie Kopenhagen und Amsterdam 

oder auch in einigen deutschen Städten wie Münster, 

Oldenburg oder Freiburg, wo der Radverkehrsanteil 

(gemessen an der Anzahl der Wege) mit bis zu 40 % 

bereits den MIV-Anteil deutlich übersteigt. Auch in 

ländlichen Räumen und Gemeinden, die der Charak-

teristik der Gemeinde Moormerland ähneln, bestehen 

beachtliche Verlagerungspotenziale vom Pkw auf das 

Rad, was sich am Beispiel des Landkreises Graf-

schaft Bentheim belegen lässt. Dort wurde 2017 ein 

Radverkehrsanteil von 31,4 %11 am Modal Split erho-

ben, was deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt.  

 
10

https://www.zeitschrift-sportmedizin.de/bewegung-neuroplastizitaet-das-gehirn-kein-muskel-und-doch-unglaublich-trainier-
bar/2/?_ga=2.220061841.944993432.1642769223-1893321960.1642769222, abgerufen am 22.04.2024 

11
 https://fahrradklima-test.adfc.de/fileadmin/BV/FKT/Download-Material/Ergebnisse_2020/FKT_2020_Vortrag_Stadt_Nordhorn_Thomas_Berling.pdf, abge-

rufen am 22.04.2024 

Abbildung 2: Fahrradanteil am Verkehrsauf-
kommen nach Bundesland 

 
Quelle: Mobilitªt in Deutschland ï MID ĂGrafiken zum 
Radverkerh und FuÇverkehrñ 
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Die mittlere Länge aller Wege im Bun-

desdurchschnitt lag 2017 laut der aktu-

ellen Studie Mobilität in Deutschland 

bei 12,5 km, wovon jedoch 50 % der 

Wege unter 3,8 km lang waren12. Auch 

wenn die Auswertungen auf Bundes-

ebene die Bedingungen des ländlichen 

Raums nicht vollständig widerspiegeln, 

kann nicht nur am Beispiel der Graf-

schaft Bentheim vermutet werden, 

dass es grundsätzlich für eine zuneh-

mende Anzahl von Menschen relevant 

ist, die täglichen Strecken auch gut mit 

dem Fahrrad zurücklegen zu können 

(vgl. Abbildung 3). Hierbei spielt auch 

die immer stärkere Verbreitung von E-

Bikes eine wichtige Rolle, um das 

Fahrrad auch auf längeren Wegen zu einem wichtigen Bestandteil der Mobilität im ländlichen Raum zu 

etablieren. Diese Potenziale können und sollten auch in der Gemeinde Moormerland genutzt werden. 

Die aktuellen gesellschaftlichen Themen und Entwicklungen, die sich auch im Zusammenhang mit 

der Corona-Pandemie aufgezeigt haben, zunehmenden Diskussionen für eine notwendige Verkehrs-

wende, dem Ziel ĂVision Zeroñ (keine Verkehrstoten und Schwerverletzten) sowie nicht zuletzt auch stark 

steigenden Energiepreisen, haben die Bedeutung und Nutzung des 

Fahrrads als Teil der Alltagsmobilität nochmals erhöht. Die Ergeb-

nisse der reprªsentativen Bevºlkerungsumfrage ĂFahrrad-Monitor 

2021ñ zeigen z. B. auf, dass ca. ein Viertel der Menschen 

in Deutschland im Jahr 2021 häufiger mit dem Rad gefah-

ren ist als vor der Pandemie im Jahr 2019. 

Die zwischen 2021 und 2023 veröffentlichten Teilberichte  

des sechsten Sachstandsberichtes des 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)13  

zum Klimawandel zeigen, dass in allen Wirtschafts-  

und Lebensbereichen schnelle und einschneidende klimafreundliche Veränderungen notwendig sind. 

 

 

 
12

 https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/archive/pdf/MiD2017_Ergebnisbericht.pdf, abgerufen am 22.04.2024 
13

 https://www.ipcc.ch/reports/, abgerufen am 22.04.2024 

Abbildung 3: Radnutzung in Metropolen und in  
kleinstädtischen / dörflichen Räumen 

 
Quelle: Mobilitªt in Deutschland ï MID ĂGrafiken zum Radverkerh und FuÇverkehrñ 

Klimaschutz, Energiepolitik und 

Corona-Pandemie verstärken die 

Anstrengungen zur Verkehrswende 
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In den vergangenen Jahren hat der Absatz von Fahrrädern in Deutschland 

stetig zugenommen, während der Anteil von E-Bikes dabei sehr stark gestiegen 

ist. Während der Corona-Pandemie und der genannten Veränderung des 

Mobilitätsverhaltens kam es im Jahr 2020 zu einem regelrechten Fahrrad-

Boom. In vielen Großstädten wurden kurzfristige Maßnahmen zur 

Verbesserung der Bedingungen für den Radverkehr umgesetzt. 

 

 

Nach Zahlen des Branchenverbands ZIV wurden 2020 knapp 17 % 

mehr Fahrräder und E-Bikes verkauft als im Jahr 2019. Die Ver-

kaufszahlen in Deutschland haben sich seit dem Jahr 2010 von ca. 

200.000 E-Bikes auf 2,2 Mio. im Jahr 2022 gesteigert (vgl. Abbil-

dung 4). Der Marktanteil von E-Bikes an den verkauften Fahrrädern 

lag 2022 bereits bei 48 % und wird in den nächsten Jahren weiter 

steigend erwartet. Auch die Anzahl von Lastenrädern, Anhängern, 

etc. hat in den vergangenen Jahren zugenommen14. 

 

 

 

 

Bundesweit gibt es inzwischen 57 sogenannte Radentscheide mit 

ca. 1.23 Mio. Unterschriften von engagierten und interessierten Bürgerinnen  

und Bürgern nach dem Bottom-Up-Prinzip (Ăvon unten nach obenñ). Die Ziele 

der Radentscheide sind i. d. R. der anspruchsgerechte Ausbau der Radinfra-

struktur. In vielen Städten wurden die aufgestellten Forderungen der Radent-

scheide durch die politischen Gremien positiv bestätigt15. 

Auf politischer Ebene findet ebenfalls eine Fokussierung und programmati-

sche Förderung des Radverkehrs und der Verkehrswende im Allgemeinen 

statt. Die bereits bestehenden Förderprogramme wurden gestärkt und es wur-

den weitere Förderprogramme aufgelegt, die dem kurzfristigen Förderbedarf 

der Kommunen gerecht werden und gleichzeitig Motivation zur Radverkehrs-

förderung geben sollen. Hier sind beispielhaft das Sonderprogramm ĂStadt 

und Landñ sowie weitere Fºrderungen im Rahmen des Klimaschutzpro-

gramms 2030 zu nennen, mit denen für die Jahre 2020 - 2023 allein gut 

900 Mio. ú an zusªtzlichen Fºrdermitteln bereitgestellt wurden und weiterhin 

Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

  

 
14

 https://www.ziv-zweirad.de/wp-content/uploads/2023/09/ZIV_Marktdatenpraesentation_2023_fuer_GJ_2022.pdf, abgerufen am 02.01.2024 
15

 https://changing-cities.org/radentscheide/, abgerufen am 22.04.2024 

Abbildung 4: Verkaufszahlen von 
E-Bikes in Deutschland  

 

Der steigende Anteil 

an E-Bikes erhöht 

den Radius mit dem 

Fahrrad komfortabel 

erreichbarer Ziele 

Die Verkehrswende 

erfordert einen 

nachhaltigen Umbau 

der Städte, welchem 

Bund und Länder 

mit umfangreichen 

Förderprogrammen 

begegnen 

Radverkehrsför-

derung zeigt sich 

in vielen Fällen 

mehrheitsfähig! 

https://changing-cities.org/radentscheide/
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2.2 Rechtlicher Rahmen 

Regelwerke und verkehrsrechtlicher Rahmen 

Der aktuelle Wissensstand zur Führung des Radverkehrs werden in den gängigen Regelwerken der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) dokumentiert. Hier sind vor allem 

(nicht abschließend) die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) 

(vgl. Abbildung 5), die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 

(RASt) sowie die Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL) 

maßgebend für die Radverkehrsplanung. Die genannten Regelwerke 

besitzen unterschiedliche Verbindlichkeiten. Die Anwendung der ERA 

wird in der VwV-StVO empfohlen. Die oben genannten Regelwerke 

gelten als anerkannte Regeln der Technik. Vor allem die RASt besitzen 

als Richtlinien (R-1-Regelwerk) eine hohe Verbindlichkeit und greifen 

viele Punkte der ERA auf, die wiederum als R-2-Regelwerk (abge-

stimmte Empfehlungen; allgemeiner Stand der Technik) eingeordnet 

werden. Eine Aktualisierung der ERA mit der Berücksichtigung neuer 

Erkenntnisse und teilweise erhöhten Standards wird in Kürze erwartet. 

Auch die RASt wird absehbar eine Aktualisierung erhalten. Die Hin-

weise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV) gewährleisten einen höheren Stan-

dard für den Radverkehr. Sie können in Moormerland für die Verbindung mit den umliegenden Mittelzen-

tren sowie evtl. auch mit Grundzentren in Betracht kommen sowie insbesondere für die mit der Machbar-

keitsstudie für Radvorrangrouten vom Landkreis Leer angestoßenen Planungen. 

Der verkehrsrechtliche Rahmen wird durch die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und die Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) geregelt. Die beiden Vorschriften stel-

len zwingendes Recht für Behörden und Verkehrsteilnehmende dar und beschreiben dahingehend einen 

gewissen ĂMindeststandardñ, vor allem f¿r bestehende Radverkehrsanlagen. F¿r Neuplanungen bzw. Op-

timierungen der vorhandenen Infrastruktur sind die oben genannten Regelwerke der FGSV heranzuzie-

hen (vgl. Abbildung 6). Die VvW-StVO ªuÇert zu Ä 1 Grundregeln: ĂDie StraÇenverkehrs-Ordnung (StVO) 

regelt und lenkt den öffentlichen Verkehr. Oberstes Ziel ist dabei die Verkehrssicherheit. Hierbei ist die 

ăVision Zeroò (keine Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder schweren Personenschäden) Grundlage aller 

verkehrlichen MaÇnahmen.ñ 

Abbildung 6: Einordnung der Rechtsformen und technischen Regelwerken 

 

 

Abbildung 5: Empfehlungen 
für Radverkehrsanlagen (ERA) 
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Führungsformen nach der StVO 

Den Gesetzestexten und Regelwerken kann eine Vielzahl von Möglichkeiten entnommen werden, wie 

und wo der Radverkehr geführt werden kann. 

Radwegebenutzungspflicht 

Grundsätzlich ist ein Fahrrad ein Fahrzeug, mit dem die Fahrbahn benutzt werden muss. Daneben müs-

sen Radfahrende Radwege benutzen, die mit den Verkehrszeichen 237, 240 oder 241 gekennzeichnet 

sind (vgl. Abbildung 7). 

Abbildung 7: Radwegebenutzungspflicht 

 

In der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) werden die An-

ordnungsvoraussetzungen der Führungsformen, insbesondere zur Radwegebenutzungspflicht, weiter 

konkretisiert.  

Eine Anordnung einer Benutzungspflicht ist gemäß der 

VwV-StVO eine Beschränkung des fließenden Verkehrs. 

Benutzungspflichtige, bauliche Radwege dürfen deshalb 

nur dann mit dem Verkehrszeichen 237, 240 oder 241 

(vgl. Abbildung 7) beschildert werden, wenn  

¶ es die Verkehrssicherheit oder der Verkehrsablauf 

erfordern, 

¶ ausreichend Flächen für den Fußgängerverkehr vor-

handen sind, 

¶ die Beschaffenheit und der Zustand zumutbar ist, 

¶ die Linienführung eindeutig, stetig und sicher ist 

¶ und eine gewisse Mindestbreite der Radverkehrsanlage eingehalten ist. Die Mindestbreite beinhaltet 

einen Sicherheitsraum (gegenüber Einbauten, fahrenden oder parkenden Fahrzeugen, etc.). 

 

§45 Abs. 9 StVO:  

ĂInsbesondere Beschränkungen und Ver-

bote des fließenden Verkehrs dürfen nur an-

geordnet werden, wenn auf Grund der be-

sonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefah-

renlage besteht, die das allgemeine Risiko 

einer Beeinträchtigung der in den vorstehen-

den Absätzen genannten Rechtsgüter er-

heblich übersteigt.ñ 
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Der Nachweis der besonderen Gefahrenlage gem. §45 Abs. 9 StVO, um die Erforderlichkeit in beson-

derem Maße zu begründen, muss nicht für außerörtliche Radwege nach Zeichen 237, 240 oder 241 er-

bracht werden. Innerorts sind Radfahrstreifen, Radschutzstreifen, Fahrradstraßen und Fahrradzonen vom 

Nachweis der besonderen Gefahrenlage ausgenommen. 

Die Abwägung der Gefahrenlage bedarf immer einer örtli-

chen Abwägung durch die Straßenverkehrsbehörde, Poli-

zei und Baulastträger. Hierzu liefern die Gesetzte und Re-

gelwerke Hinweise. Neben gesetzlichen Mindestvorgaben 

enthält die VwV-StVO hinsichtlich der Gestaltung von 

Radverkehrsanlagen einen Verweis auf die Empfehlungen 

für Radverkehrsanlagen (ERA). Die wichtigsten Eckpfeiler 

werden in den folgenden Kapiteln zusammengefasst. 

Innerorts wird der Radverkehr richtungsgetrennt auf beiden Seiten geführt, während außerorts einseitige 

Zweirichtungsradwege die Regel sind. Dies hängt mit der erhöhten Unfallgefahr zusammen, die auf in-

nerörtlichen Zweirichtungsradwegen besteht. 

Nicht-benutzungspflichtige Radwege 

Ferner gibt es nicht-benutzungspflichtige Rad-

wege, deren Nutzung erlaubt, aber nicht vorge-

schrieben ist (vgl. Abbildung 8). Radfahrende dür-

fen die Fahrbahn nutzen. Die Kennzeichnung er-

folgt ohne Schild: entweder ist eine gestalterische 

Trennung von Fuß- und Radweg erkennbar, oder 

das Sinnbild Fußgänger / Radfahrer ist auf der Ver-

kehrsfläche markiert. 

Fuß- / Gehweg 

Und letztlich gibt es noch Fußwege (Verkehrszeichen 

239), die durch Zusatzzeichen für Radfahrende freige-

geben sein können. Hier dürfen Radfahrende auf der 

Fahrbahn oder auf der Nebenanlage fahren. Radfah-

rende auf dem Gehweg müssen auf die zu Fuß ge-

henden Rücksicht nehmen und sind ihnen untergeord-

net. Im Zweifelsfall müssen sie absteigen oder warten. 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist Schrittge-

schwindigkeit. Ausnahmen gibt es für Kinder, die (un-

abhängig der Beschilderung / Freigabe) bis zum 8. Le-

bensjahr Fußwege nutzen müssen und bis zum 10. 

Lebensjahr nutzen dürfen (auch in Begleitung mindes-

tens 16-jährigen Person, vgl. Abbildung 9). 

 

Abbildung 8: Nicht benutzungspflichtige Neben-
anlage 

 

Abbildung 9: Fuß- / Gehweg 

 

Linksseitigen Führung: 

ĂEine Benutzungspflicht kommt in der Regel 

außerhalb geschlossener Ortschaften, ein 

Benutzungsrecht innerhalb geschlossener 

Ortschaften ausnahmsweise in Betracht.ñ 

(VwV-StVO, zu §2, Abs. 4, Satz 3 und 4) 
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Generell gilt auch für Radfahrende das Rechtsfahrgebot. Sofern nicht der linksseitige Weg durch die 

Anordnung eines Zeichens für Radfahrer in Gegenrichtung freigegeben ist, haben Radfahrende stets am 

rechten Fahrbahnrand oder auf der rechten Nebenanlage zu fahren. 

Radfahrstreifen und Radschutzstreifen 

Radfahrstreifen und Radschutzstreifen sind Führungsformen auf Fahrbahnniveau und können eingerich-

tet werden, wenn die bloße Führung im Mischverkehr nicht vertretbar ist und ausreichend Platz auf der 

Fahrbahn vorhanden ist (vgl. Abbildung 10).  

Radschutzstreifen dürfen nur innerorts bis zu einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h an-

gelegt werden und sind Teil der Fahrbahn. Sie dürfen nur im Bedarfsfall von Kfz mitbenutzt werden (z. B. 

Begegnungsverkehr mit LKW). Schutzstreifen gelten als nicht-benutzungspflichtige Führungsform. Die 

Kombination von Schutzstreifen mit einer (nicht-benutzungspflichtigen) Führung im Seitenraum ist daher 

grundsätzlich möglich, um den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen gerecht zu werden. 

Radfahrstreifen sind ein Sonderweg für Radfahrende und werden mit einem Breitstrich von der Fahrbahn 

abgegrenzt. Sie dürfen nicht von Kfz mitgenutzt werden. Vorhandene Radfahrstreifen müssen genutzt 

werden, es gilt die Radwegebenutzungspflicht. 

Abbildung 10: Radschutzstreifen (links) und Radfahrstreifen (rechts) 

 

Mischverkehr auf der Fahrbahn 

Die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr 

auf der Fahrbahn gilt (wie auf der vorherigen 

Seite beschrieben) als Regellösung, wenn nichts 

anderes ausgewiesen ist. Dies ist vor allem auf 

schwächer belasteten Straßen und niedrigeren 

Geschwindigkeiten der Fall. Auch Fahrradstra-

ßen (vgl. Abbildung 11) oder Fahrradzonen sind 

eine Form des Mischverkehrs, falls neben Rad-

verkehr auch anderer Fahrzeugverkehr zugelas-

sen ist. Sie kommen auf netzwichtigen Strecken des Radverkehrs abseits von Hauptverkehrsstraßen zum 

Einsatz. 

  

Abbildung 11: Fahrradstraße in der Stadt Cloppen-
burg 
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2.3 Entwurfsgrundlagen 

Radverkehrsnetze lassen sich im Wesentlichen durch die Radverkehrsführung entlang der Strecke 

und die Radverkehrsführung an den Knotenpunkten (Zufahrten, Kreuzungen, Einmündungen, Über-

querungsstellen) differenzieren. 

Den Knotenpunkten kommt eine besondere Bedeutung zu, weil das Unfallrisiko dort aufgrund der Über-

schneidung von Verkehrsräumen verschiedener Verkehrsarten generell höher ist als entlang der Strecke. 

Die Verkehrssicherheit in den Knotenpunkten ist auch davon abhängig, wie die Radverkehrsführung bzw. 

welche Führungsform entlang der Strecke umgesetzt wird (Führung auf dem baulichen Radweg oder auf 

der Fahrbahn, gemeinsamer oder getrennter Geh- und Radweg, Einrichtungs- oder Zweirichtungsver-

kehr). 

Aufgrund dieser Abhängigkeiten ist zunächst die angemessene Vorauswahl der Radverkehrsführung ent-

lang der Strecken zu treffen. Hierzu bildet die VwV-StVO den rechtlichen Rahmen (vgl. Kap. 2.3). In den 

Regelwerken der FGSV sind diese dann konkreter ausgeführt. 

Da sich außerörtliche und innerörtliche Abschnitte in der Regel in ihrer Struktur und Aufbau stark vonei-

nander unterscheiden (z. B. zul. Höchstgeschwindigkeit oder Bebauung) werden diese auch bei der Vor-

auswahl der Radverkehrsführung unterschiedlich behandelt, worauf in den nachfolgenden Kapiteln sepa-

rat eingegangen wird. 

 

Vorauswahl der Radverkehrsführung innerorts 

Die Wahl der Radverkehrsführung hängt 

im Wesentlichen von der Verkehrsbelastung 

des Kfz-Verkehrs in der höchstbelasteten 

Stunde des Tages sowie den gefahrenen Ge-

schwindigkeiten ab und wird auf dieser 

Grundlage nach den ERA in vier Belastungs-

bereichen unterschieden. Die Belastungsbe-

reiche zeigen auf, welche Radverkehrsfüh-

rung angemessen ist, wobei die Übergänge 

nicht als harte Trennlinien zu werten sind. 

Beispielhaft werden in Abbildung 12 zwei 

Szenarien dargestellt, welche die Abhängig-

keit der möglichen Führungsformen zur Kfz-

Geschwindigkeit und der Kfz-Verkehrs-

menge darstellen. 

  

Abbildung 12: Belastungsbereiche Radverkehrsführun-
gen (in Anlehnung an die ERA, Bild 7) 
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Die Zuordnung der Belastungsbereiche zu den Führungsformen des Radverkehrs wird in der Abbildung 

13 dargestellt. Die Belastungsbereiche III und IV erfordern i. d. R. benutzungspflichtige und vom Kfz-

Verkehr getrennte Radverkehrsanlagen, während die Belastungsbereiche I und II keine oder nicht-benut-

zungspflichtige Radverkehrsanlagen vorsehen. 

Der Intention aller Regelwerke und Gesetzestexte folgend, sollte der Radverkehr im Sinne der Verkehrs-

sicherheit und des Komforts innerorts möglichst auf der Fahrbahn oder fahrbahnnah geführt werden. Auf 

Basis der Belastungsbereiche und der weiteren, im Anschluss an die Abbildungen dargestellten Kriterien 

ist die örtliche Situation im Einzelfall abzuwägen. 

Abbildung 13: Zuordnung der Führungsformen zu den Belastungsbereichen (ERA, Tabelle 8) 

 

Für die Wahl der richtigen Radverkehrsführung sind weitere Kriterien zu berücksichtigen: 

¶ Flächenverfügbarkeit - Nicht ausreichende Flächen im Seitenraum sprechen eher für eine Radver-

kehrsführung auf der Fahrbahn. 

¶ Schwerverkehrsanteil - Je höher der Schwerverkehrsanteil, desto eher sollte der Radverkehr se-

parat vom Kfz-Verkehr geführt werden. 

¶ Parken - Häufige Parkwechselvorgänge und unzureichende Sicherheitsräume sprechen eher für 

eine getrennte Radverkehrsführung im Seitenraum als auf der Fahrbahn. 

¶ Anzahl der Einmündungen und Zufahrten - Viele Einmündungen und Zufahrten sowie die ausge-

prägte Frequentierung derselben sprechen eher für eine Radverkehrsführung auf der Fahrbahn. 

Problematisch sind Verkehrsbelastungen ab 400 Kfz/h bei Fahrbahnbreiten zwischen 6,00 m und 

7,00 m, wenn der Radverkehr im Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt wird. Hier entsteht die Proble-

matik, dass Radfahrende regelmäßig auch bei Gegenverkehr ohne ausreichenden Sicherheitsabstand 

überholt werden. Geringere und größere Fahrbahnbreiten lassen im Einzelfall auch höhere Kfz-Belastun-

gen zu, um den Radverkehr im Mischverkehr auf der Fahrbahn zu führen, da ein Überholen in diesen 

Fällen nicht oder mit ausreichend Abstand möglich ist. 
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Vorauswahl der Radverkehrsführung außerorts 

Außerorts auf Landstraßen wird der Radverkehr in der Regel dort, wo eine Nebenanlage vorhanden ist, 

einseitig im Zweirichtungsverkehr benutzungspflichtig auf der Nebenanlage geführt. Ob eine Radver-

kehrsanlage vom Grundsatz notwendig wird, hängt wie auch innerorts maßgeblich von den Verkehrsstär-

ken und Geschwindigkeiten ab. Anhaltswerte gibt die Tabelle 19 der ERA (vgl. Abbildung 14). Losgelöst 

von den dargestellten Parametern kann der Bedarf durch den Nachweis der Netzbedeutung für den Fuß- 

und Radverkehr oder aus Verkehrssicherheitsgründen erbracht werden, wobei die Prioritätensetzung der 

Baulastträger i. d. R. eine Einzelfallentscheidung darstellt, die auch von der wirtschaftlichen Situation und 

der Bedarfe im gesamten Verantwortungsbereich abhängig ist. 
 
Abbildung 14: Entwurfsklassen nach RAL und Radverkehrsführungen an Landstraßen (ERA, Tabelle 19) 

 

Bezüglich der Fallunterscheidung im Zuge der Bedarfsprüfung an Straßen der EKL 3 geben die RAL 

Hinweise zu Fuß- und Radverkehrsstärken im Zusammenhang mit den Kfz-Belastungen (vgl. Abbildung 

15, RAL Tabelle 11), wobei auch diese Werte durch den Nachweis der besonderen Netzbedeutung rela-

tiviert werden können. 

 
Abbildung 15: Anhaltswerte für Zweckmäßigkeit gemeinsamer Geh- und Radwege an Straßen der EKL 3 

 

  



 

 

IRS | Ingenieurbüro Schütter, Schwerdhelm & Wolters PartG mbB ï Beratende Ingenieure Seite 25 

 
RVK Moormerland 

Entwurfsgrundlagen: Wegbreiten 

Die erforderlichen Breiten von Radverkehrsanlagen basieren auf der Grundlage von Bewegungsspiel-

räume, die für die Verkehrsteilnehmenden angesetzt werden. Die Abbildung 16 zeigt das Bild 3 der ERA, 

welches die Grundmaße der Verkehrsräume und seitlichen Sicherheitsräume beschreibt. Ausreichend 

breite Radverkehrsanlagen minimieren 

das Auftreten möglicher Konflikte zwi-

schen den Verkehrsteilnehmenden. 

Zudem steigt die Wahrnehmbarkeit 

des Radverkehrs gegenüber Kfz-Füh-

renden. Basierend auf den Grundma-

ßen, die Radfahrende zur Fortbewe-

gung im Straßenverkehr mindestens 

benötigen, werden in der VwV-StVO 

sowie in den ERA konkrete Breiten an-

gesetzt (vgl. Tabelle 1).  

Die Breitenangaben der VwV-StVO stellen einen rechtlichen Mindeststandard dar und gelten für die Über-

prüfung vorhandener Radverkehrsanlagen sinngemäß. Im Sinne erfolgreicher Radverkehrsförderung und 

generell bei Planungen und Optimierungen soll jedoch stets ein Standard gemäß ERA angestrebt werden, 

deren Anwendung in der VwV-StVO empfohlen wird. Auch aus Sicht aktueller Förderkulissen können 

hohe Förderquoten oft nur mit der Realisierung des ERA-Standards ausgelöst werden. Für die Realisie-

rung von Radvorrangrouten gelten noch komfortablere Maße, die den Hinweisen zu Radschnellverbin-

dungen und Radvorrangrouten (H RSV) entsprechend angewendet werden sollten. 

Die Tabelle 1 zeigt die unterschiedlichen Füh-

rungsformen mit den jeweiligen Regel- und Min-

destmaßen. Die Regelmaße ergeben sich jeweils 

aus den ERA und die Mindestbreiten i. d. R. aus 

der VwV-StVO. 

Bezüglich der erforderlichen Breite für innerörtli-

che, gemeinsame Geh- und Radwege (VZ 240 

und VZ 239+1022-10) ist das Bild 15 der ERA her-

anzuziehen, welches die Breite in Abhängigkeit 

der auftretenden Fuß- und Radverkehrsmengen 

darstellt. Es zeigt sich, dass entlang stärker fre-

quentierter Routen des Fuß- und Radverkehrs 

häufig höhere Breiten als 2,50 m umgesetzt wer-

den sollten (vgl. Abbildung 17). Bei hoher Gesamtbelastung und anteilig vielen Fahrrädern sollte eine 

Trennung des Fuß- und Radverkehrs erfolgen (keine gemeinsame Führung). 

 

Abbildung 16: Verkehrsräume und lichte Räume des Radver-
kehres (ERA, Bild 3) 

 

Abbildung 17: Einsatzgrenzen gemeinsame Füh-
rung Fuß- und Radverkehr (ERA, Bild 15) 
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Tabelle 1: Breitenmaße von Radverkehrsanlagen gemäß ERA und VwV-StVO 

Anlagentyp Regelbreite (inkl. Markierung) Mindestbreite (inkl. Markierung) 

Schutzstreifen 1,50 m ï ERA 1,25 m ï ERA 

Radfahrstreifen 1,85 m ï ERA 1,50 m (lichte Breite) ï VwV-StVO 

Einrichtungsradweg 
(vom Gehweg getrennt) 

2,00 m (1,60 m bei geringeren Rad-

verkehrsstärken) ï ERA 
1,50 m (lichte Breite) ï VwV-StVO 

Beidseitiger Zweirich-

tungsverkehr 

2,50 m (2,00 m bei geringeren Rad-

verkehrsstärken) ï ERA 
2,00 m (lichte Breite) ï VwV-StVO 

Einseitiger Zweirich-

tungsradweg  
(vom Gehweg getrennt) 

3,00 m (2,50 m bei geringeren Rad-

verkehrsstärken) ï ERA 
2,00 m (lichte Breite) ï VwV-StVO 

Gemeinsamer Geh- 

und Radweg (innerorts) 

Ó 2,50 m (bis zu 4,00 m ï abhängig 

von Fuß- und Radverkehrsstärken 
2,50 m (lichte Breite) ï VwV-StVO 

Gemeinsamer Geh- 

und Radweg (außerorts) 
2,50 m ï ERA 2,00 m (lichte Breite) ï VwV-StVO 

Die Breitenangaben nach den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) verstehen sich 

zzgl. seitlicher Sicherheitsräume und Sicherheitstrennstreifen, die lichte Breite nach der Ver-

waltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) hingegen umfasst diese bereits 

(falls diese Räume frei von Hindernissen sind). 

Die Freigabe der Nebenanlage im Zweirichtungsverkehr setzt nach VwV-StVO grundsätz-

lich eine lichte Breite von 2,40 m (2,00 m) voraus, soll innerorts grundsätzlich aber nicht an-

geordnet werden. 
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2.4 Vorhandene Konzepte und Planungen in der Gemeinde Moormerland 

In der Gemeinde Moormerland bestehen bereits Konzepte und Planungen zum Radverkehr. Sofern diese 

Konzepte relevante Aussagen treffen, wurden diese bei der Erstellung des Radverkehrskonzept berück-

sichtigt. Hierbei spielen neben den konkreten Konzepten vor allem angestrebte und gewünschte Verbin-

dungen eine wichtige Rolle. So wurden die auch in der Bürgerbeteiligung vielfach gewünschten Verbin-

dungen um das Boekzeteler Meer sowie auch entlang des Sauteler Kanals seitens der Gemeinde bereits 

mehrfach auf Umsetzbarkeit geprüft. Aufgrund naturschutzrechtlicher Vorgaben ist eine Umsetzung am 

Boekzeteler Meer (aktuell) nicht möglich und wird daher nicht weiterverfolgt. 

Im Folgenden werden die relevanten Aussagen für die Gemeinde Moormerland aus dem Konzept zur 

Interkommunalen Radverbindung von Emden nach Papenburg sowie dem Radverkehrskonzept vom 

Landkreis Leer kurz dargestellt und im Folgenden berücksichtigt. 

Für die Gemeinde Moormerland liegen bislang noch keine Daten aus dem ADFC-Fahrradklimatest vor 

(keine/zu geringe Antwortzahl), welche wichtige Hinweise auf die Anforderungen und Bedürfnisse der 

Nutzerinnen und Nutzer sowie zum Radverkehr im Allgemeinen vor Ort geben könnten. 

Es werden durch die Gemeinde regelmäßig Verkehrsdaten zum Kfz-Verkehr erhoben. Dadurch liegt ein 

aktuelles und nahezu vollständiges Bild über die Kfz-Belastungen im Gemeindegebiet vor. Diese Daten 

sind hilfreich bei der Identifizierung geeigneter Routen und Führungsformen für den Radverkehr und wer-

den bei der Entwicklung der Handlungsempfehlungen berücksichtigt. 

Interkommunale Radschnellverbindung Emden - Papenburg 

Innerhalb der Leader-Region östlich der Ems (ROEDE) mit der Laufzeit 2017 ï 2023 wurde im Jahr 2019 

unter der Federführung der Stadt Emden für die beteiligten kommunalen Partner Gemeinde Moormerland, 

Stadt Leer, Gemeinde Westoverledingen und Stadt Papenburg ein Konzept f¿r eine Ăinterkommunale 

Radverbindung von Emden nach Papenburgñ erstellt. 

Im Rahmen der Potentialanalyse wurde untersucht, welche Möglichkeiten für Trassen bestehen und wel-

che Streckenverbindungen für die Realisierung einer Radvorrangroute identifiziert werden können. Vor-

handene Vorüberlegungen zum Trassenverlauf wurden konkretisiert und eine Vorzugsvariante aus einem 

Variantenvergleich hergeleitet. Weiterhin wurden gemeinsame Ausbaustandards vereinbart und Ausbau-

potenziale hinsichtlich dieser Standards entlang der Vorzugsvariante geprüft. Dazu wurde ein konkretes 

Handlungskonzept mit Maßnahmen entwickelt und die Realisierungskosten abgeschätzt. 

Für den Streckenabschnitt durch die Gemeinde Moormerland wurden drei Trassenvarianten im Abschnitt 

Oldersum - (Neermoor) - Leer geprüft. Die identifizierte Vorzugsvariante (Ăºstliche Trasse) verläuft von 

Emden kommend über den Betriebsweg der WSA am Ems-Seitenkanal zentral durch Oldersum und bis 

Tergast an der Kreisstraße K 7. Von Tergast verläuft die Trasse über die kommunalen Straßenzüge Stein-

weg, Reithlandstraße, Siever Weg und Norderstraße bis Neermoor zur B 70. Ab Neermoor verläuft die 

Trasse in Richtung Leer entlang der B 70 und weiter über vorwiegend ruhige Wohnstraße, Gemeindever-

bindungsstraßen sowie selbstständige Wegeverbindungen. 

Die Vorzugstrasse weist in weiten Teilen sehr geringe Kfz-Verkehrsstärken auf und die umwegige Füh-

rung wurde in der Abwägung als weniger bedeutend angesehen als die bessere Erschließungsfunktion 
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der Ortsteile entlang der Streckenführung. Die Kfz-Geschwindigkeiten sind im weiteren Prozess noch 

näher zu betrachten. 

Als besonders zu beachtende Problemlagen wurden herausgestellt: 

¶ Es wird ein Brückenneubau im Zuge des Betriebsweges Ems-Seitenkanal notwendig. 

¶ Oldersum: Lückenschluss Manseweg - Hinter der Bleiche nicht im Sinne einer Radvorrangroute lös-

bar. Daher wird eine Radwegbrücke über das Oldersumer Sieltief vorgeschlagen. 

¶ In Neermoor sind entlang der B 70 größere Maßnahmen erforderlich. Die Aufgabe der Parkstände 

wird als Möglichkeit zur notwendigen Flächengewinnung angesehen. 

¶ Südlich von Neermoor wird aufgrund zu geringer Breiten ein Ausbau der Nebenanlage notwendig. 

¶ An der Hauptstraße (K 8) wird in Höhe Alter Kirchpfad eine neue Querungssicherung erforderlich. 

¶ Stellenweise sind für den Ausbau Fragen des Grunderwerbs und des Naturschutzes zu berücksich-

tigen und zu klären. 

Für die Führung der Trasse innerhalb von Oldersum wurde die Variante durch den Oldersumer Park 

aufgrund der fehlenden Verträglichkeit mit dem aufenthaltsorientierten Fußverkehr verworfen. 

In Neermoor wurde eine Führung durch Wohnstraßen verworfen, da diese aufgrund vieler Verschwenke, 

als wenig zielführend hinsichtlich der Akzeptanz durch die Nutzenden angesehen wurde. Für die Führung 

entlang der B 70 wurde ein Ausbau der Seitenräume als machbar angesehen, wobei voraussichtlich aber 

Standardunterschreitungen hinzunehmen sind. 

Für die Maßnahmen des gesamten Streckenabschnitts in der Gemeinde Moormerland wurden die Kosten 

mit knapp 5 Mio. Euro abgeschätzt, wobei sich die Baulastträgerschaft auf die Gemeinde Moormerland, 

den Landkreis Leer, das Land Niedersachen, den Bund und das ESA Ems-Nordsee verteilt. 

Die vorliegenden Ergebnisse und Empfehlungen werden im Folgenden bei den konkreten Handlungs-

empfehlungen berücksichtigt. 

Für die Förderperiode 2023-2027 hat sich die Region als ĂOstfriesland an der Emsñ neu aufgestellt. 

Radverkehrskonzept Landkreis Leer 

Der Landkreis Leer hat aktuell ein Radverkehrskonzept auf Landkreisebene erstellen lassen, welches am 

11.09.2023 durch den Kreistag beschlossen wurde. Im Rahmen der Erstellung wurde untersucht, welche 

Radverbindungen auf Landkreisebene berücksichtigt werden sollten und diese mit Handlungsempfehlun-

gen hinterlegt. Die zuvor beschriebene Trasse für eine interkommunale Radverbindung von Emden nach 

Papenburg als Radvorrangroute wurde dabei übernommen.  

In diesem Projekt wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die umliegenden Landkreise, 

nahe gelegene Kommunen, die Polizei, die NLStBV, Interessenverbände sowie kreiseigene betroffene 

Fachämter beteiligt und eine Öffentlichkeitsbeteiligung mit Möglichkeiten zu Rückmeldungen zum Rad-

verkehrsnetz im Landkreis Leer durchgeführt. 

Für die relevanten Radverkehrsverbindungen auf Landreisebene liegen auch für die Gemeinde Moormer-

land Handlungsempfehlungen vor. Das Radverkehrsnetz und die vorliegenden Ergebnisse und Empfeh-

lungen werden im Folgenden bei den konkreten Handlungsempfehlungen berücksichtigt. 
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3 Bestandserhebung 

3.1 Vorhandene Netzplanungen 

Alltagradverkehr 

Im Rahmen des kommunalen Radverkehrskonzept für die Gemeinde Moormerland wird eine Netzplanung 

für den Alltagsradverkehr geschaffen. Bislang besteht in der Gemeinde Moormerland noch keine eigen-

ständige kommunale Netzplanung für den Alltagsradverkehr, wobei durch das vorhandene Knotenpunkt-

system eine gewisse Grundlage besteht. Um ein entsprechendes kommunales Netz zu entwickeln, müs-

sen die wichtigen Quellen und Ziele bekannt sein, die bei der täglichen oder regelmäßigen Erreichbarkeit 

mit dem Fahrrad eine Rolle spielen können. 

Der Quell- und Zielplan (Anlage 1.1) zeigt die räumliche Verortung der relevanten Quellen und Ziele des 

Radverkehrs (vgl. Abbildung 18) in der Gemeinde Moormerland. Zu diesen zählen neben den Ortsteilen 

und Siedlungsbereichen weiterhin Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen, Einrichtungen 

der Gemeinde, des Einzelhandels sowie Gewerbegebiete und größere Arbeitgeber, soziale Treffpunkte 

und kirchliche Einrichtungen, Freizeitziele und Sportstätten. 

Neben dem kommunalen Radverkehrskonzept für die Gemeinde Moormerland wurde durch den Land-

kreis Leer ein landkreisweites Radverkehrskonzept erstellt, welches mit dem aktuellen Stand für die Netz-

planung des kommunalen Radverkehrskonzeptes berücksichtigt wurde. 

Abbildung 18: Ausschnitt Quell- und Zielplan (Anlage 1.1) 
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Radtouristische Routen (Radwanderwege und Knotenpunkte) 

Im Knotenpunktsystem gibt es verschiedene Radrouten, welche durch das Gemeindegebiet führen (vgl. 

Abbildung 20). Die unterschiedlichen Touren sind zwischen 19 km und ca. 53 km lang (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Radtouren Gemeinde Moormerland 

 

An den Knotenpunkten befindet sich i. d. R. jeweils ein Schild 

mit der Knotenpunktnummer und eine Übersichtskarte mit 

den ausgewiesenen Fahrradrouten. Zudem sind Informationen zum Umgang mit dem Knotenpunktsys-

tem und eine kurze Erklärung zu finden (vgl. Abbildung 19).  
 

Abbildung 20: Ausschnitt Radwanderwege und Knotenpunkte Karte (Anlage 1.2) 

 

 

Abbildung 19: Schild Radwanderwege                 
und Knotenpunkte 

 

Emsblick-Route 38 km 

Hesel ï Moormerland - Route 53 km 

Moormerland Route 50 km 

Frauenleben - Tour 19 km 

Kloster Route 27 km 

Mühlen Route 22 km 

Historische Route 24 km 

Sperrwerk Route 30 km 

Siel Route 24 km 
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3.2 Bestand der Radverkehrsanlagen 

Die bestehenden Radverkehrsanlagen wurden hinsichtlich der Führungsformen, Wegebreiten, Breiten 

der Sicherheitstrennstreifen sowie Oberflächenqualität erhoben und ausgewertet. 

Führungsformen 

Die Anlage 1.3 zeigt die vorhandenen Führungsformen des Radverkehrs in der Gemeinde Moormerland 

auf und geben Aufschluss über die Benutzungspflichten und in welcher Fahrtrichtung die Radverkehrs-

anlagen freigegeben sind. Ein Ausschnitt aus der Anlage ist in der Abbildung 21 zu sehen.  

Gehwege:     Dürfen nicht von Radfahrenden genutzt werden 

Gehwege ĂRadfahrer freiñ:  Dürfen von Radfahrenden genutzt werden, müssen aber nicht 

Gemeinsame Geh und Radwege: Müssen von Radfahrenden genutzt werden 

Getrennte Geh und Radwege:  Müssen von Radfahrenden genutzt werden 
 

Abbildung 21: Ausschnitt Ausgewiesenen Führungsformen (Anlage 1.3) 
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Innerhalb der geschlossenen Ortschaft é 

¶ sind die vorhandenen Nebenanlagen, die für den Radverkehr nicht-benutzungspflichtig freigegeben 

sind, größtenteils als Gehweg + Radverkehr frei ausgewiesen. Das Radfahren auf der Fahrbahn ist 

hier erlaubt. 

¶ wird Radverkehr innerhalb der Sammelstraßen, Wohnstraßen und Wohnwege i. d. R. im Mischver-

kehr auf der Fahrbahn geführt. 

¶ gibt es keine markierten Radverkehrsanlagen (Schutzstreifen und Radfahrstreifen). 

Die linksseitige Freigabe innerörtlicher Geh- und Radwege soll gemäß VwV-StVO aufgrund der er-

höhten Unfallgefährdung nur in Ausnahmefällen angeordnet werden. Eine linksseitige Freigabe der Ne-

benanlage führt regelmäßig zu einem erhöhten Konfliktpotenzial mit ein- und abbiegenden Kfz als auch 

mit dem Fußverkehr. In der Gemeinde Moormerland sind die nicht-benutzungspflichtig ausgewiesenen 

Nebenanlagen überwiegend jeweils nur in Fahrtrichtung für Radverkehr freigegeben (vgl. Abbildung 22), 

werden dennoch häufig auch (regelwidrig) entgegen der Fahrtrichtung genutzt (ĂGeisterradlerñ). Es be-

stehen aber auch Nebenanlagen, die im Zweirichtungsverkehr freigegeben sind, wie z. B. die Boekzeteler 

Straße (K 3), Verbindungsstraße, Westerwieke (K 57), Dr.-Warsing-Straße, Friesenstraße (K 57), Land-

straße (K 7). 

AuÇerhalb der geschlossenen Ortschaft é 

wird der Radverkehr entlang der klassifizierten Straßen (Landes- und Kreisstraßen) weitestgehend be-

nutzungspflichtig auf einseitig vorhandenen, gemeinsamen Geh- und Radwegen (VZ 240) im Zweirich-

tungsverkehr geführt. Bei einigen außerörtlichen Verbindungen, auch im klassifizierten Netz, sind keine 

Nebenanlagen vorhanden und Radverkehr wird im Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt. 

Abbildung 22: benutzungspflichtige (links) und nicht benutzungspflichtige Nebenanlage (rechts) 
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Oberflächen und Komfort 

Die Anlage 1.4 und ein Ausschnitt in der Abbildung 23 zeigen die Oberflächenmaterialien und baulichen 

Zustände der vorhandenen Radverkehrsanlagen. Neben Radverkehrsanlagen aus Asphalt sind auch 

Pflasteroberflªchen vorhanden. Der bauliche Zustand wurde in Intervallen von Ăsehr hoher Komfortñ bis 

Ăsehr niedriger Komfortñ bewertet und farblich dargestellt. Der bauliche Zustand vieler Radverkehrsanla-

gen ist gut bis ausreichend. Einige Abschnitte lassen aber auch einen Sanierungsbedarf erkennen. 

Abbildung 23: Ausschnitt Bestandsbewertung Oberflächen und Komfort (Anlage 1.4) 
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Breiten der Radverkehrsanlagen 

Die Breiten der Radverkehrsanlagen wurden vor Ort gemessen und hinsichtlich vorhandener Mindest-

standards und Zielstandards differenziert in der Anlage 1.5 dargestellt. 

Die Abbildung 24 zeigt die Definition von Ziel- und Mindeststandards, die sich aus den Vorgaben der ERA 

(Zielstandard) und der VwV-StVO (Mindeststandard) ableiten lassen (vgl. Tabelle 1). Bei den meisten 

vorhandenen Radverkehrsanlagen handelt es sich um gemeinsame Geh- und Radwege.  

Abbildung 24: Ziel- und Mindeststandards der Breiten vorhandener Radverkehrsanlagen 

 

Das Maß zur Bewertung der Radverkehrsanlagen nach Zielstandard beinhaltet die befestigte Verkehrs-

fläche, zuzüglich der seitlichen Sicherheitsräume zu Gebäuden und festen Einbauten sowie Sicherheits-

trennstreifen zur Fahrbahn oder Parkstreifen. Der Zielstandard wird in der Gemeinde Moormerland ak-

tuell noch nicht auf längeren Abschnitten erreicht (vgl. Abbildung 25). 

 

Die Bewertung des Mindeststandards 

erfolgt auf der Basis der VwV-StVO. 

Die in der Abbildung 25 dargestellten 

Breiten (lichte Breite) beinhalten neben 

der befestigten Verkehrsfläche auch 

die seitlichen Sicherheitsräume, sofern 

diese frei von Hindernissen sind (Aus-

weichmöglichkeit im Begegnungsfall, 

mehrspurige Fahrräder, etc.). Ein vor-

handener Grünstreifen wurde hier nicht 

aufgerechnet. Für Gehwege nach 

VZ 239 (auch mit VZ 1022-10) sind in 

der VwV-StVO keine Wegebreiten vor-

gegeben, sondern lediglich f¿r Ăbenut-

zungspflichtige Geh- und Radwegeñ 

nach VZ 240. Die ERA sagen jedoch 

aus, dass nicht-benutzungspflichtige 

Radverkehrsanlagen denselben Anfor-

derungen genügen sollen, wie benut-

zungspflichtige Radverkehrsanlagen. 

Abbildung 25: Ausschnitt Bestandsbewertung Breiten Radver-
kehrsanlagen (Anlage 1.5) 
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Breiten der Sicherheitstrennstreifen 

Die Breiten der Sicherheitstrennstreifen wurden innerhalb der Straßenzüge erhoben, mit den vorhande-

nen Zielstandards der ERA abgeglichen und in der Anlage 1.6 dargestellt. Außerorts sollte der Sicher-

heitstrennstreifen gemäß der ERA mindestens eine Breite von 1,75 m aufweisen. Innerorts ist eine Breite 

von 0,50 m ð 0,75 m ausreichend. Die VwV-StVO gibt hinsichtlich der Breite des Sicherheitstrennstreifens 

keine Mindeststandards vor. In weiten Teilen sind die Sicherheitstrennstreifen nicht ausreichend bemes-

sen (vgl. Abbildung 26). 
 

Abbildung 26: Ausschnitt Bestandbewertung Breite Sicherheitstrennstreifen (Anlage 1.6) 
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3.3 Modal Split 

Der Modal Split beschreibt die relativen Anteile der verschiedenen Verkehrsmittel am Verkehrsaufkom-

men, d. h. der Anzahl zurückgelegter Wege, oder an der Verkehrsleistung, also den zurückgelegten Per-

sonenkilometern. F¿r das Land Niedersachsen weisen die Daten der ĂMobilitªt in Deutschlandñ 

(MiD 2017) einen Radverkehrsanteil in Bezug auf das Verkehrsaufkommen von 14 % aus, der über dem 

deutschlandweit ermittelten Wert von 11 % 

liegt (vgl. Abbildung 27). Grundsätzlich 

liegt der Anteil des Radverkehrs am Ver-

kehrsaufkommen in urbanen Räumen 

deutlich über dem in ländlichen Gebieten. 

Da für die Gemeinde Moormerland keine 

eigenständige Erhebung des Modal Splits 

durchgeführt wurde, wird der Radver-

kehrsanteil anhand der MiD 2017 abge-

schätzt. Aus der Regionalisierung der MiD-

Ergebnisse wird für den Landkreis Leer ein 

Radverkehrsanteil am Verkehrsaufkom-

men von ca. 15 % angegeben. Die Ergebnisse der MiD zum Alltagsverkehr werten die erfassten Wege 

der Einwohnerinnen und Einwohner aller Altersgruppen der betrachteten Region für einen Normalwerktag 

aus. Touristische Verkehre oder externen Pendlerverkehre, die in der betrachteten Region verursacht 

werden, werden dabei nicht berücksichtigt16. 

Im Folgenden wird die Abschätzung des Modal-Split für die Gemeinde Moormerland konkretisiert:  

Die Gemeinde Moormerland ist im zentralörtlichen System als Grundzentrum festgelegt, so dass insbe-

sondere das Zentrum von Warsingsfehn gewisse Anziehungskraft ausübt. 

GemªÇ der ĂRegionalstatistischen Raumtypologieñ, die vom Bundesministerium f¿r Digitales und Verkehr 

bestimmt wird, wird die Gemeinde Moormerland aufgrund der Lage zwischen den Städten Emden und 

Leer im Raumtyp Ăstädtischer Raumñ innerhalb ländlicher Regionen definiert. Diesem Raumtypen ist in 

der MiD 2017 ein entsprechender Radverkehrsanteil am Modal Split zugeordnet, der in Niedersachsen 

mit 15 % angegeben wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass einzelne Kommunen und Landkreise, den 

Durchschnitt nach oben oder nach unten beeinflussen könnten. 

Grundsätzlich bestehen in der Gemeinde Moormerland gute Bedingungen für den Radverkehr, auch 

wenn in Teilen durch die vorhandenen natürlichen und baulichen Rahmenbedingungen, wie z. B. den 

vorhandenen Tiefs und Kanälen, der A 31 und der Bahntrasse räumliche Barrierewirkungen ausgehen, 

die charakteristisch nicht bei allen Kommunen ähnlich und damit vergleichbar auftreten. Unter Berück-

sichtigung der vorhandenen Datenlage, der zugeordneten Raumtypologie, der regionalen und lokalen 

Besonderheiten und den aktuellen Entwicklungen hinsichtlich des Radverkehrs, wird für das Gemeinde-

gebiet ein Radverkehrsanteil am Modal Split von ca. 12 - 15 % abgeschätzt. 

 
16

 Quelle: MiD 2017 (https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/publikationen2017.html); abgerufen am 02.01.2024 

Abbildung 27: Verkehrsmittelaufteilung in Deutschland 

 

Quelle: Mobilitªt in Deutschland 2017, eigene Darstellung 

https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/publikationen2017.html
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3.4 Netz des Kfz-Verkehrs 

Um den Radverkehr zu fördern, ist es wichtig, auch die Situation des Kfz-Verkehrs zu betrachten, da sich 

beide Verkehrssysteme beeinflussen und die Netze sich regelmäßig überlagern. In diesem Zusammen-

hang sind vor allem die folgenden Inhalte relevant: 

¶ Klassifizierung des Kfz-Netzes, um einzuordnen, welche Funktion die Straßen übernehmen und wel-

che Baulastträger betroffen sind (vgl. Abbildung 28). 

¶ Verkehrsmengen und zulässige Höchstgeschwindigkeiten, um in erster Linie infrage kommende 

Führungsformen des Radverkehrs einordnen zu können. 

Die klassifizierten Straßen (Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen) werden in der Anlage 1.7 

dargestellt. Diese Straßenzüge erfüllen eine verbindende Funktion im regionalen und überregionalen Ver-

kehr und haben damit im Wesentlichen die Aufgabe, den Verkehr möglichst sicher und flüssig durch das 

Gemeindegebiet zu führen. In der Gemeinde Moormerland stellt das klassifizierte Straßennetz gleichzei-

tig viele der wichtigsten Verbindungen zwischen den Ortsteilen und den Nachbargemeinden her. 

Die kommunalen Straßen ergänzen das klassi-

fizierte Straßennetz und erstrecken sich wesent-

lich auf die Sammel-, Wohn- und Erschließungs-

straßen. Die Radverkehrsführung auf den kom-

munalen Straßenzügen findet sowohl auf der 

Fahrbahn als auch benutzungspflichtig und nicht-

benutzungspflichtig auf Nebenlagen statt. 

Die Anlage 1.8 zeigt die zulässigen Höchstge-

schwindigkeiten in der Gemeinde Moormerland. 

Die innerörtlichen sowie die Ortsdurchfahrten 

dürfen i. d. R. mit 50 km/h befahren werden. Die 

Sammel- und Erschließungsstraßen sind mit 50 km/h oder mit Tempo 30 bzw. auch weniger ausgewie-

sen. Die Landstraßen sind überwiegend ohne Geschwindigkeitsbeschränkungen ausgewiesen, stellen-

weise aber auch auf 80 km/h oder 70 km/h begrenzt (vgl. Abbildung 29). 

Abbildung 29: Ausschnitt aus der Anlage 1.8: zulässige Höchstgeschwindigkeiten 

 

Abbildung 28: Klassifiziertes Straßennetz 
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Die Kfz-Verkehrsbelastungen in der Gemeinde Moormerland liegen für viele Straßenzüge aus eigenen 

Verkehrserhebungen der Gemeinde vor und werden ergänzt durch Daten vom Landkreis Leer und aus 

der SVZ 2021 (vgl. Abbildung 30). Die vorhandenen Verkehrsbelastungen des Kfz-Verkehrs werden in 

der Anlage 1.9 dargestellt. Bei Bedarf sollten im Zusammenhang mit konkreten Planungen aktuelle Ver-

kehrsbelastungen in den relevanten Straßenräumen erhoben werden. 

Für die Vorauswahl und Bewertung der Führungsform des Radverkehrs nach den ERA sind die spitzen-

stündlichen Verkehrsbelastungen relevant, die näherungsweise mit 10 % der Tagesbelastungen ange-

nommen werden können, sofern keine konkreten Daten der spitzenstündlichen Verkehrsbelastungen vor-

liegen. 

Die Verkehrsbelastungen folgen grundsätzlich den zu erwartenden Verhältnissen in Bezug auf die vorlie-

gende Straßen- und Verbindungsfunktion. Einige klassifizierte Straßen weisen nur geringe Verkehrsbe-

lastungen auf oder können sehr gering vermutet werden. 

 
Abbildung 30: Ausschnitt aus der Anlage 1.9: Verkehrsbelastungen 
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3.5 Bestand der Abstellanlagen 

Radverkehrsförderung umfasst neben der Verbesserung der Situation auf den Straßen und Wegen auch 

die Erfüllung weiterer Bedürfnisse Radfahrender vom Start bis zum Ziel, weshalb dem Fahrradparken 

eine hohe Bedeutung beigemessen wird. An wichtigen öffentlich zugänglichen Stellen in der Gemeinde 

Moormerland wurden die vorhandenen Abstellanlagen begutachtet und aufgenommen. Hierzu zählen 

z. B. die Schulen, Sportanlagen, das Rathaus sowie weitere Ziele in der gesamten Gemeinde Moormer-

land. Die Abstellanlagen von Einzelhandelseinrichtungen wurden dabei nicht berücksichtigt, da diese au-

ßerhalb des direkten Einflussbereichs der Gemeinde liegen. 

Die Anlage 1.10.1 zeigt die Übersicht der Bereiche, in denen die Radabstellanlagen innerhalb des Ge-

meindegebietes aufgenommen wurden. Zudem beinhaltet die Anlage eine tabellarische Auswertung der 

Abstellanlagen hinsichtlich der folgenden Kriterien:  

¶ Nummerierung 

¶ Bezeichnung der Lage der Abstellanlage 

¶ Anzahl der Stellplätze gesamt (ist Über-

dachung oder E-Bike Ladestation vorhan-

den) 

 

¶ Anzahl Stellplätze an Anlehnbügeln                 

(2 je Anlehnbügel) 

¶ Anzahl Vorderradhalter 

 

 Die Anlage 1.10.2 zeigt die dazugehörige Fotodokumenta-

tion der erhobenen Radabstellanlagen. Die Analyse zeigt, 

dass an den meisten wichtigen Zielen des Radverkehrs, vor 

allem auch an den Schulen im Wesentlichen Vorderradhal-

ter angeboten werden. An der Tourist-Information, sowie an 

einigen weiteren Zielen sind Anlehnbügel vorhanden, an de-

nen Fahrräder sicher angeschlossen werden können (vgl. Ab-

bildung 31 und Abbildung 32). Die Abstellanlagen am Rat-

haus werden mit dem aktuell stattfindenden Neubau durch 

qualitativ hochwertige Abstellanlagen ersetzt. 

Abbildung 31: Anlehnbügel an der Tou-
rist-Information 

 

Abbildung 32: Anlehnbügel Kindergarten Veenmäuse (li.) / Vorderradhalter am Rathaus Moormerland (re.) 
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3.6 Verkehrssicherheit und Radverkehrsunfälle 

Die Sicherheit ist einer der wichtigsten Aspekte im Verkehr. Insbesondere gilt dies für den nicht motori-

sierten Verkehr, also den Fuß- und Radverkehr, da es sich hier um die sogenannten schwächeren Ver-

kehrsteilnehmenden handelt (kein Schutzbereich, wie die ĂKnautschzoneñ beim Kfz). Die Sicherheit des 

Radverkehrs lässt sich generell aus zwei Perspektiven beschreiben:  

¶ Die objektive Sicherheit, die anhand des festgestellten Unfallgeschehens, welches von der Polizei 

erfasst wird, ausgewertet werden kann. 

¶ Die subjektive Sicherheit, welche die individuelle Wahrnehmung einer Situation beschreibt. Die 

persönliche Wahrnehmung von Verkehrssituationen ist abhängig von Geschlecht, Alter, Erfahrung, 

Gesundheit und weiteren Einflussfaktoren und kann stark unterschiedlich ausgeprägt sein. Um die 

Fahrradnutzung effektiv zu fördern, sollte dieser Aspekt bei der Bewertung und Planung von Rad-

verkehrsinfrastruktur berücksichtigt werden. 

Generell, jedoch insbesondere bei Unfällen zwischen Radfahrenden sowie mit zu Fuß Gehenden, kann 

von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, da diese im Gegensatz zu Unfällen mit Kfz oftmals 

nicht gemeldet oder von der Polizei aufgenommen werden17
. 

Im Folgenden wird die objektive Verkehrssicherheit für den Radverkehr anhand des Unfallgeschehens 

der letzten Jahre bewertet. Zur subjektiven Sicherheit wird eine Einschätzung gegeben. 

Objektive Verkehrssicherheit ð Auswertung des Unfallgeschehens 

Statistisch gesehen ist der Unfall ein zufälliges Einzelereignis. Bei der Auswertung der Unfallstatistiken 

werden jedoch Unfallhäufungen sichtbar, die hinsichtlich ihrer Charakteristik bestimmte Rückschlüsse auf 

örtliche Mängel zulassen. Um Aussagen zum Unfallgeschehen im Hinblick auf den Radverkehr im Unter-

suchungsgebiet und damit auch über die Auswirkungen auf das Zielkonzept treffen zu können, wurde 

eine Unfallfallauswertung der letzten drei vollständigen Jahre 2020 - 2022 für das gesamte Gemeindege-

biet bei der zuständigen Polizeiinspektion Leer / Emden angefordert. Im Folgenden wird das Unfallge-

schehen beschrieben und bewertet. Konkrete Aussagen zu den Einflüssen der Corona-Pandemie und 

der durch die Corona-Maßnahmen geringeren Verkehrsbelastungen in den Jahren 2020 und 2021 lassen 

sich nicht verlässlich feststellen. 

Die Anlage 1.11.1 stellt die räumliche Verortung der durch die Polizei festgestellten Unfälle mit Radbetei-

ligung für die Gemeinde Moormerland dar. Jeder eingetragene Punkt bedeutet einen Unfall, wobei die 

Größe des Punktes Aufschluss über die schwere des Unfalls gibt und die Farbe des Punktes den ent-

sprechenden Unfalltyp anzeigt. Das vollständige Unfallgeschehen des Auswertungszeitraums wird wei-

terhin in tabellarischer Form mit den wesentlichen Unfallmerkmalen in Anlage 1.11.2 dargestellt. 

Es ist erkennbar, dass sich die aufgenommenen Unfälle vor allem innerhalb der Ortschaften und im Be-

sonderen im Ortszentrum von Warsingsfehn und Veenhusen konzentrieren und zu großen Teilen an den 

Hauptverkehrsstraßen bzw. den Knotenpunkten liegen. 

  

 
17

https://bmjopensem.bmj.com/content/bmjosem/8/4/e001275.full.pdf, abgerufen am 18.12.2023 
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Unfallauswertung 2020 - 2022 

Die Polizeiinspektion Leer / Emden hat in den Jahren 

2020 - 202218 für das gesamte Gemeindegebiet 

Moormerland insgesamt 92 Verkehrsunfälle mit Rad-

beteiligung erfasst. Im Jahr 2020 gab es 35 Unfälle mit 

Radbeteiligung, 2021 waren es 25 Unfälle und im Jahr 

2022 wurden 32 Unfälle mit Radbeteiligung erfasst. 

Während in dem Jahr 2020 die meisten Unfälle mit 

Radbeteiligung und nur leichtverletzten Personen 

festgestellt wurde, zeigt sich im Jahr 2021 ein Bild mit 

etwas weniger Unfällen und schwerverletzten Perso-

nen. In dem Jahr 2022 wurden erneut mehr Unfälle 

ebenfalls mit schwerverletzten Personen, sowie einer 

getöteten Person erfasst (vgl. Abbildung 33). 

Die häufigste Unfallursache sind Einbiegen/Kreuzen-Unfälle (EK), die den größten Teil von ca. 53 % 

aller aufgenommenen Unfälle ausmachen. Bei diesem Unfalltyp kommt es zur Kollision zwischen einem 

Fahrzeug aus der untergeordneten Zufahrt / Einmündung und dem bevorrechtigten Fahrzeug. Weitere 

ca. 16 % wurden dem Unfalltyp Abbiegeunfall (AB) zugeordnet. Dieser Unfalltyp beschreibt die Situation 

eines abbiegenden Fahrzeugs in die untergeordnete Zufahrt oder Einmündung, wobei es mit dem in 

gleicher oder entgegengesetzter Richtung fahrenden Fahrzeug kollidiert. Somit haben ca. 70 % aller 

Unfälle mit Radbeteiligung beim Einbiegen/Kreuzen oder Abbiegen stattgefunden. Dies ist ein Wert, der 

für innerörtliche Situationen im Radverkehr grundsätzlich als typisch bezeichnet werden kann, in diesem 

Fall aber am oberen Ende der zu erwartende Bandbreite liegt. Das Risiko des Radfahrens liegt oftmals 

nicht beim Befahren einer Straße entlang der Strecke, sondern ergibt sich an Einmündungen, Knoten-

punkten und Grundstückszufahrten, was sich so auch innerhalb des Gemeindegebietes, insbesondere 

entlang der Hauptstraßen zeigt. Des Weiteren wurden 11 Unfälle im Längsverkehr (LV), 6 Unfälle durch 

ruhenden Verkehr, 5 Fahrunfälle (F), 5 Sonstige Unfälle (SO), und 1 Überschreiten-Unfall (ÜS) aufge-

nommen (vgl. Abbildung 34). 

 
18

 Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie kam es insbesondere in den Jahren 2020 und 2021 zu einem geringeren Verkehrsaufkommen und weniger 

Verkehrsunfällen. Die konkreten Auswirkungen in Bezug auf die hier vorliegende Auswertung können aber nicht näher abgeschätzt werden. 

Abbildung 33: Unfälle mit Radbeteiligung 2020 bis 2022 

 
Quelle: PI Leer / Emden; eigene Darstellung 

Abbildung 34: Unfälle mit Radbeteiligung nach Unfalltyp 2020 - 2022 

 

Quelle: PI Leer / Emden; eigene Darstellung 
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Allgemeine Begleitumstände 

Mit 75 Unfällen wurde der überwiegende Anteil der Radverkehrsunfälle innerhalb der Ortschafen fest-

gestellt, die sich vorwiegend in den Ortskernen ereigneten. Außerorts wurden 17 Unfälle erfasst. Von 

den 92 Unfällen mit Radbeteiligung in den Jahren 2020 - 2022 wurden 76 Unfälle mit Personenschaden 

erfasst, bei denen insgesamt 6 Personen schwer verletzt und 79 Personen leicht verletzt wurden. Es gab 

eine getötete Person im Zusammenhang mit dem ausgewerteten Unfallgeschehen. Damit wurde bei ca. 

82,6 % der aufgenommenen Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung auch mindestens eine verletzte Person 

festgestellt. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Unfälle mit Radbeteiligung im Regelfall eine Verletzung 

nach sich ziehen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass von einer gewissen Dunkelziffer von Radver-

kehrsunfällen ausgegangen werden muss, die nicht gemeldet oder von der Polizei erfasst wurden, da hier 

oftmals keine oder nur geringe Schäden auftreten oder diese untereinander geregelt werden. Dies kann 

sowohl Alleinunfälle betreffen sowie auch Unfälle zwischen Radfahrenden untereinander oder mit Fuß-

verkehrsbeteiligung (vgl. Anlage 1.11.2) 

Abbildung 35: Unfalltypenkarte (Ausschnitt: Anlage 1.11.1) 
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Die Verteilung über das Jahr stellt sich insgesamt als einigermaßen regelmäßig dar, wobei die insge-

samt geringe Anzahl an Unfällen mit Radverkehrsbeteiligung eher keine abschließenden Aussagen zu-

lassen. Die meisten Unfälle wurden im September erfasst (18 Unfälle). Unfallhäufungen treten in den 

Monaten Juni, Juli und August auf (jeweils 9-12 Unfälle). Weniger Unfälle treten in den Monaten Februar 

bis Mai und Oktober und November auf (jeweils 5-7 Unfälle). Die wenigsten Unfälle wurden im Januar 

und Dezember erfasst (jeweils 4 Unfälle). 

Hinsichtlich der Verteilung des Unfallgeschehens über die Wochentage lassen sich mäßig Besonder-

heiten feststellen. Zu erwarten ist, dass zwischen Montag und Freitag insgesamt mehr Verkehr stattfindet, 

da viele Pendler innerhalb der 5-Tage-Woche unterwegs sind, was ebenso für die Schulen gilt. Der Sams-

tag ist als Werktag ebenfalls noch stärker belastet als der Sonntag. Die Gemeinde Moormerland weist 

von Montag bis Donnerstag ein höheres Unfallaufkommen auf (11-15 Unfälle jeweils), die meisten Unfälle 

wurden am Freitag festgestellt (19 Unfälle). Samstag wurde ein ähnlich hohes Unfallaufkommen wie werk-

tags erfasst (12 Unfälle). Sonntag wurde das geringste Unfallaufkommen aufgenommen (9 Unfälle)  

Die Lichtverhältnisse (Dämmerung oder Dunkelheit) stellten sich in 18 und der Straßenzustand (Nässe) 

in 16 von 92 Unfällen als Begleitfaktoren oder auch als Unfallgründe dar, die z. T. in Kombination wie 

z. B. Dunkelheit und Nässe auftraten. Es wurden keine Unfälle bei Glätte festgestellt. Auf Basis der Aus-

wertung der Unfallhergänge sind diese mutmaßlich in vielen Fällen nicht als hauptsächlich unfallverursa-

chender Faktor zu bewerten. Gleichwohl könnten diese Faktoren in einigen Fällen den Ausschlag zwi-

schen Beinaheunfall und Unfall darstellen. 

Die Zeitpunkte der festgestellten Unfälle zeigen auf, dass diese sich einigermaßen regelmäßig über den 

Tag verteilen. Am wenigsten Unfälle ereigneten sich vor 6 Uhr. Hier wurden ca. 2% der Unfälle erfasst (2 

Unfälle) Zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr finden in der Regel die Wege zur Arbeit, Schule, Ausbildung 

sowie weiteren Zielen statt, so dass mit erhöhten Verkehrsbelastungen auch die Auftretens-Wahrschein-

lichkeit von Unfällen entsprechend erhöht sein kann. Es wurden in diesem Zeitbereich ca. 19,5 % festge-

stellt (18 Unfälle). Zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr wurden 18,5 % der Unfälle aufgenommen (17 Un-

fälle). Zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr wurden mit ca. 20,6 % die meisten Unfälle (19 Unfälle) am Tag 

festgestellt. Hier können sowohl die Mittags- und Feierabendzeiten vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer sowie die Schul- und Kindergartenendzeiten ausschlaggebend sein. Zwischen 14.00 Uhr und 

16.00 Uhr wurden ca. 14 % der Unfälle aufgenommen (13 Unfälle). In der nachmittäglichen Hauptver-

kehrszeit zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr überlagern sich Arbeits- und Freizeitwege. Hier wurden ca. 

17,4% Unfälle festgestellt (16 Unfälle). Ca. 5,4 % der Unfälle ereigneten sich nach 19.00 Uhr (5 Unfälle).  

Auffällig beim Alter der insgesamt 176 Unfallbeteiligten (unabhängig vom Verkehrsmittel) ist, dass 

ca.16,5 % der Unfallbeteiligten im Alter von unter 18 Jahren (29 Beteiligte) und ca. 28% über 60 Jahren 

alt waren (49 Beteiligte). Im Alter zwischen 50 und 60 waren ebenfalls 16,5 % der Unfallbeteiligten (29 

Beteiligte). Bei 9 Unfallbeteiligten konnte kein Alter ermittelt werden. Daraus kann eine verhältnismäßig 

überproportionale Betroffenheit von Menschen im Alter von über 50 Jahren bei Radverkehrsunfäl-

len abgeleitet werden. Besonders auffällig ist hier, dass 50% der 24 Unfallbeteiligten im Alter über 60 

Jahren ein Pedelec fuhren (12 Beteiligte). Der Verstorbene im Alter von 72 Jahren fuhr ebenfalls ein 

Pedelec. Von den Unfallbeteiligten im Alter unter 60 Jahren fuhren nur ca. 8,5% mit einem Pedelec (10 

Personen). 
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Bewertung der Verkehrssicherheit in der Gemeinde Moormerland 

Insgesamt wurden 81 % der Unfälle mit Radbeteiligung innerorts festgestellt (75 Unfälle). Bei fast 70% 

der aufgenommenen Unfälle handelt es sich um Unfälle mit einbiegenden, kreuzenden oder abbiegenden 

Fahrzeugen, insbesondere an Einmündungen zu Hauptverkehrsstraßen, aber auch an Nebenstraßen. 

Mehrere Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung finden sich vor allem in und um die Dr.-Warsing-Straße (12 

Unfälle), entlang der Königsstraße (13 Unfälle) und der Koloniestraße (6 Unfälle). In diesem Bereich wur-

den auch in der Rudolf-Eucken-Straße mehrere Unfälle erfasst (5 Unfälle). Der Kreisverkehr Theodor-

Heuss-Straße / Heinrich-Lübke-Straße / Karl-Carstens-Straße im Zentrum von Warsingsfehn ist aufgrund 

eines tödlichen Unfalls sowie weiterer Unfälle mit Verletzten hervorzuheben. 

Außerorts wurden 19% der Unfälle festgestellt. Hier fallen die Timmeler Straße (4 Unfälle) und die Wes-

terwieke (3 Unfälle) auf. 

Wie die Betrachtung der Unfallverursachenden zeigt, wurden Radfahrende zur etwa einem Drittel (33 %) 

als Unfallverursachende festgestellt. Aus diesen Zahlen lässt sich herauslesen, dass in einigen Fällen 

mindestens eine Teilschuld am Unfall bei den Radfahrenden festzustellen ist. Die Gründe hierfür sind 

vielfªltig: 7 Unfªlle sind bspw. ohne Fremdeinwirkung passiert (ĂAlleinunfallñ). In 19 anderen Fällen wurde 

die Radverkehrsführung nicht korrekt genutzt, wobei die vorhandene Beschaffenheit der Radverkehrs-

anlagen in einigen Fällen falsches Verhalten begünstigen könnte. 

Die Auswertung der Unfallhergänge zeigt auf, dass die linksseitige Nutzung der Nebenanlagen eine 

Unfallursache oder einen zumindest unfallbegünstigenden Umstand in verhältnismäßig vielen Unfällen 

darstellt. In knapp der 40 % der Unfälle ist das linksseitige Fahren des Radfahrenden angegeben (37 

Unfälle). Insbesondere an den Ortsdurchfahrten, an Kreuzungen, Einmündungen und Grundstückszu-

fahrten als auch zwischen dem Fuß- und Radverkehr sowie zwischen Radfahrenden führt die Nutzung 

von Nebenanlagen entgegen der Fahrtrichtung offensichtlich überdurchschnittlich zu Konfliktsituationen. 

Bei 19 dieser 37 Unfällen ist die linksseitige Nutzung nicht zulässig. Die anderen 18 Unfälle wurden an 

beidseitig befahrbaren Radwegen erfasst, sowohl an benutzungspflichtigen Radwegen als auch an für 

Radfahrer freigegebenen Gehwegen Die sich durch die Zunahme der Verbreitung von Pedelecs vergrö-

ßernden Geschwindigkeitsdifferenzen tragen zusätzlich zur Konfliktträchtigkeit bei: 23 % der Unfallbetei-

ligten fuhren ein Pedelec. 

Eine Unfallhäufung von ca. 12 % der erfassten Unfälle ist ebenfalls an den verschiedenen Kreisverkehren 

in der Gemeinde Moormerland festzustellen, in dessen Folge ein Beteiligter eine schwere Verletzung erlitt 

und verstarb. Einige der Unfallhergänge zeigen ebenfalls, dass oft eine schlecht- oder nicht einsehbare 

Einmündung, Kreuzung oder Auffahrt auf Privatgrundstücke zu Zusammenstößen von Radfahrenden und 

Pkws erhöht beitragen. 

Bei den festgestellten Unfällen mit Kindern kam es mehrfach zu Unfällen bei Querungen und linksseiti-

gem Nutzen der Nebenanlagen. Auch wenn das originäre Fehlverhalten hier regelmäßig bei den Kindern 

festzustellen war, lassen die aufgenommenen Situationen auch Rückschlüsse auf Probleme der Infra-

struktur zu (z. B. fehlende Querungshilfen und die Sicht blockierende, parkende Kfz). Im Zusammenspiel 

mit Unsicherheiten zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr bei Kindern ergeben sich so stellenweise 

problematische Situationen, die auch zu Unfällen führen. 
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Neben den zuvor genannten Situationen im Zusammenhang mit dem ruhenden Verkehr kam es nicht zu 

sogenannten Dooring-Unfällen. Das Risiko für diese Unfälle, bei denen Radfahrende von sich öffnenden 

Fahrzeugtüren getroffen werden, erhöht sich mit steigendem E-Bike-Anteil und den damit einhergehen-

den höheren Geschwindigkeiten, da die Bremswege länger werden und wirkt sich vor allem auch auf die 

subjektiv wahrgenommene (gefühlte) Verkehrssicherheit bei Radfahrenden Menschen aus. 

 

Subjektiv wahrgenommene Verkehrssicherheit 

Neben der objektiven Verkehrssicherheit, also dem tatsächlichen Unfallgeschehen und den damit ver-

knüpften Faktoren, spielt die subjektiv wahrgenommene Verkehrssicherheit eine wesentliche Rolle bei 

der individuellen Entscheidung für oder gegen das Verkehrsmittel Fahrrad. Wenn nach Auffassung eines 

Radfahrenden keine geeigneten, sicheren und komfortablen Radverkehrsverbindungen und/oder sichere 

Abstellanlagen vorhanden sind, sinkt die Wahrscheinlichkeit zur Nutzung des Fahrrades deutlich. 

Dementsprechend ist bei der Radverkehrsplanung neben der Vermeidung / Beseitigung konkreter unfall-

begünstigender Faktoren auch die Einbeziehung der Wirkung und Wahrnehmung auf die subjektive 

Verkehrssicherheit relevant. Dies gilt vor allem auch in dem Zusammenhang, wenn objektive Ăsichereñ 

Führungsformen, wie z. B. das Fahren auf der Fahrbahn, als nicht sicher empfunden wird und möglich-

erweise vorhandene Gehwege (auch in sehr schlechtem Zustand) genutzt werden. Ähnliches gilt für das 

benutzungspflichtige und auch regelwidrig linksseitige Fahren auf Radverkehrsanlagen oder Gehwegen. 

Es lauern besondere Gefahren, welche sich Radfahrende häufig nicht bewusst sind. Die Folge ist, dass 

Radfahrende sich bewusst oder unbewusst selbstgefährdend bzw. regelwidrig verhalten und sich damit 

(häufig auch unbewusst) einer objektiven Gefährdung aussetzen, wie sich stellenweise auch in der Ge-

meinde Moormerland zeigt. 

Um eine subjektiv sichere Nutzung des Radverkehrsnetzes zu erreichen, sollte neben guten örtlichen 

Bedingungen für die intuitiv richtige Nutzung der Radverkehrsinfrastruktur eine wirksame und aufklärende 

Öffentlichkeitsarbeit begleitend umgesetzt werden. In Bereichen von Radverkehrsführungen auf der Fahr-

bahn ist es von hoher Relevanz, auch die Wahrnehmung, Akzeptanz und Verträglichkeit gegenüber dem 

Kfz-Verkehr zu erhöhen. Hier sind das Kfz-Parken, das Verkehrsaufkommen, die Kfz-Geschwindigkeiten 

sowie die Akzeptanz dafür, dass ein Fahrrad auf der Fahrbahn fährt, für das Sicherheitsempfinden von 

Radfahrenden und denen, die es noch werden sollen, relevant. Zur Reduzierung der linksseitigen Nut-

zung von Nebenanlagen müssen gute Radverkehrsanlagen auf beiden Seiten sowie geeignete und aus-

reichend viele Querungshilfen vorhanden sein und die Fahrbahnnutzung muss häufig deutlicher hervor-

gehoben werden. 

Konkrete Belange der wahrgenommenen Verkehrssicherheit der Bevölkerung in der Gemeinde Moormer-

land vertieft das Kapitel 5 (Beteiligungsformate) mit der Auswertung der Auftaktveranstaltung, des Frage-

bogens sowie der gesammelten Rückmeldungen aus der Bevölkerung und dem Arbeitskreis zum Rad-

verkehrskonzept. 
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4 Netzplanung 

4.1 Alltagsradverkehr 

Grundlage der Radverkehrsförderung sollte ein Wegenetz sein, welches die Verbindungen zwischen den 

Quellen und wichtigen Zielen des Radverkehrs enthält. Netze des Alltagsradverkehr enthalten vor allem 

die Verbindungen der Wohnstandorte mit den alltäglichen Zielen wie z. B. Schul- und Arbeitsplatzstan-

dorten oder Einzelhandelsschwerpunkten. 

Zunächst erfolgt die Zielauswahl. Anschließend wird festgelegt, welche Ziele miteinander verbunden wer-

den sollen. Hierbei wird u. a. nach dem Prinzip der zentralen Orte verfahren, wodurch die Quellen und 

Ziele hinsichtlich ihrer lokalen oder regionalen Bedeutung hierarchisiert werden (z. B. Grundzentrum, Mit-

telzentrum, Oberzentrum). Ziele gleicher raumordnerischer Funktion (ĂAustauschfunktionñ) oder Ziele mit 

unterschiedlicher raumordnerischer Funktion (ĂVersorgungsfunktionñ) werden demnach direkt miteinan-

der verbunden. Hierbei soll i. d. R. vermieden werden, dass sich die Luftlinien überschneiden. Es ergibt 

sich, je nach Dichte der Zielauswahl, ein engmaschiges Netz an Luftlinienverbindungen. Auf der nahräu-

migen Ebene verflechten sich die Verbindungen i. d. R. engmaschiger und die Distanzen sind kürzer, 

während die Verbindungen höherwertigerer Zentren (z. B. zwischen Grundzentren oder zwischen Grund-

zentrum und Mittelzentrum) weniger engmaschig und häufig auch länger sind. Es entsteht ein sogenann-

tes Wunschliniennetz (Ădirekte Verbindungen ohne Umwegeñ). Generell kann bei der Entwicklung von 

Radnetzen für den Alltagsradverkehr unterstellt werden, dass Routen von über 20 km Länge i. d. R. nicht 

angenommen werden, weshalb dies neben der Bewertung der zentralörtlichen Funktion der Ziele ein 

weiteres Kriterium für die Auswahl der Verbindungen darstellt. Die relevanten Verbindungen werden nach 

dem oben beschriebenen Ablauf gemäß ihrer Verbindungsfunktionsstufe kategorisiert, wodurch eine Pri-

orisierung stattfinden kann. 

Für die anschließende Abwägung der Routenauswahl sind folgende Kriterien zur Bewertung der An-

sprüche des Alltagsradverkehrs relevant, die sich von denen des touristischen Radverkehrs unterschei-

den, denn Radfahren im Alltag soll nicht als Selbstzweck, sondern als praktische Mobilität im Alltag an-

gesehen werden. 

¶ Alltagsradelnde erwarten eine möglichst kurze, direkte Strecke, um schnell ans Ziel zu kommen. Die 

Direktheit des Weges wird über den sogenannten Umwegfaktor bewertet, welcher die tatsächliche 

Routenlänge mit der Länge der Luftlinienverbindung ins Verhältnis setzt. Der Faktor 1,2 sollte hierbei 

nicht überschritten werden bzw. der Faktor von 1,1 bei parallel vorhandenen Wegen für den Kfz-

Verkehr. 

¶ Aufgrund der ganztägig angestrebten Radnutzung, auch zur dunklen Jahreszeit, ist der Aspekt der 

sozialen Sicherheit wichtig. Dies spielt dann eine Rolle, wenn es z. B. um die Beleuchtung von 

Radrouten oder die Abwägung der Routenführung geht, also durch bebautes Gebiet oder daran 

vorbei; an verkehrsreichen StraÇen entlang oder ĂQuer-Feld-einñ. 

¶ Um hohe Reisegeschwindigkeiten zu ermöglichen, sollten die Radverkehrsanlagen einen ausrei-

chenden Standard hinsichtlich Breite, Oberflächenmaterial und Komfort aufweisen. 
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4.2 Wunschliniennetz 

Als wichtige Ziele wurden zunächst die innerhalb und außerhalb der Gemeinde Moormerland liegenden 

Gemeinden, Ortschaften sowie die Ortszentren festgelegt. In Anlehnung an die vorliegende raumordne-

rische Struktur wurden die Ortschaften in und um die Gemeinde Moormerland gemäß ihren zentralörtli-

chen Eigenschaften bewertet und kategorisiert, wie in der Anlage 2.1 ăWunschliniennetzò dargestellt. 

Die abgeleiteten Wunschlinien wurden in Abhängigkeit der Kategorie der Ziele hierarchisiert. Hierauf wird 

im Folgenden eingegangen. 

Regionale Hauptrouten 

Als Mittelzentrum stellen die Städte Leer, Emden und Aurich jeweils ein zentrales Ziel innerhalb des 

raumordnerischen Einzugsgebietes in Radentfernung (bis zu 20 km-Radius) dar, die sich in die drei Zen-

tren aus den einzelnen Gemeinden bzw. Ortsteilen in unterschiedlichen Entfernungen zwischen 10 - 

20 km darstellen. Aber auch Warsingsfehn nimmt als Grundzentrum ein übergeordnetes Ziel innerhalb 

des Gemeindegebietes ein. Darüber hinaus befinden sich in Radentfernung die Ortschaften Hesel, Re-

mels, Jemgum, Ihlowerfehn, Ostgroßefehn und Filsum die als Grundzentren ebenso berücksichtigt wer-

den. 

Hauptrouten 

Die Ortschaften mit und ohne zentralörtlicher (Teil-)Funktion werden ebenfalls in das Wunschliniennetz 

aufgenommen, sowohl innerhalb der Gemeinde Moormerland als auch im Nahbereich der Nachbarkom-

munen, sofern diese in relevanter Entfernung zu einem höherwertigeren Zentrum liegen. Sie beschreiben 

die Radhauptverbindungen. Diese Kategorie der Ortschaften ist unterhalb der Hierarchie eines Grund-

zentrums einzuordnen. 

Basisrouten 

Die Radverkehrsverbindungen in der Gemeinde Moormerland beschreiben ausschließlich die Verbin-

dungen der Ortsteile unterhalb der Hierarchie eines Grundzentrums untereinander, die nicht in eine der 

höheren Kategorien eingeordnet werden. Hier gibt es nur einige wenige Verbindungen, da sich diese 

oftmals mit den höherwertigeren Verbindungen überlagern. 

Freizeitverbindungen 

Als Freizeitziele von überörtlichem Charakter, auch für den Alltagsradverkehr, wurden das Emssperr-

werk, der Badesee Blaue Lagune, der Badesee Neermoor, das Naturschutzgebiet Fehntjer Tief und das 

Timmeler Meer aufgenommen und mit den nächstgelegenen Ortsteilen verbunden. 
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4.3 Hauptradroutennetz Alltagsradverkehr 

Die kategorisierten Luftlinien des Wunschliniennetzes werden auf das vorhandene Straßen- und Wege-

netz umgelegt. 

Das sich daraus ergebende Hauptradroutennetz des Alltagsradverkehrs wird in der Anlage 2.2 und 

in der Abbildung 36 dargestellt. Die Kategorien entsprechen jeweils den in Kapitel 3.2.2 beschriebenen 

Verbindungsfunktionsstufen. Die vorhandenen räumlichen Barrieren wirken sich dabei z. T. deutlich spür-

bar auf das Radverkehrsnetz aus. 

Der Entwurf des Hauptradroutennetzes berücksichtigt den aktuellen Stand der Netzumlegung des Rad-

verkehrskonzeptes für den Landkreis Leer (Juni 2023) inkl. der interkommunalen Radschnellverbindung. 
 

Abbildung 36: Hauptradroutennetz (Ausschnitt Anlage 2.2) 
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4.4 Komfortnetz - Alltags- und Freizeitverkehr 

Im dargestellten Hauptradroutennetz des Alltagsradverkehrs ergeben sich auf einigen Verbindungen, 

vor allem entlang von Hauptverkehrsstraßen, Notwendigkeiten für Verbesserungen für den Radverkehr. 

Die Gemeinde Moormerland kann hier oftmals aufgrund der Zuständigkeiten und somit der Abhängigkeit 

von Dritten (u. a. Straßenbaulast) nicht selbst tätig werden oder diese Maßnahmen nur bedingt beeinflus-

sen. 

Um aber selbst handlungsfähig zu sein und bei langen oder nicht absehbaren Planungs- und Umset-

zungshorizonten für Maßnahmen im Hauptverkehrsnetz reagieren zu können, wurde ein Komfortnetz mit 

alternativen Verbindungen zum Hauptverkehrsnetz ermittelt, welche sich am Knotenpunktsystem für den 

Radverkehr orientiert und zu überwiegenden Teilen über die kommunalen Straßen und Wege geführt wird 

(vgl. Abbildung 37). 

 

Abbildung 37: Komfortnetz (Ausschnitt Anlage 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  






































































































